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Das Wichtigste zusammengefasst

Deutsche Importeure haben für die Teeproduzenten in Dar-
jeeling im nordindischen Bundesstaat Westbengalen eine 
zentrale Bedeutung. Unternehmen wie die Ostfriesische 
Tee Gesellschaft (OTG), Teekampagne, TeeGschwendner 
und andere kaufen schätzungsweise ein Viertel der jähr-
lichen Teeproduktion aus Darjeeling auf. Sie sind darüber 
hinaus die wichtigsten Käufer der frühen Teeernten (First-
Flush und Second-Flush), die die höchsten Preise erzielen. 
Hamburg ist der zentrale Teeumschlagplatz Europas; fast 
die Hälfte aller Teeimporte werden wiederum aus Deutsch-
land zu hohen Preisen reexportiert. 

Die Preismargen entlang der Teelieferkette von Darjee-
ling nach Deutschland sind extrem ungleich. Die Kalkula-
tion eines deutschen Teeimporteurs im Hochpreissegment 
(Marktsegment A) von losem Tee zeigt: Nur rund 30 Pro-
zent vom Endpreis verbleiben in Indien, davon maximal 
22 Prozent bei dem Unternehmen, das die Plantage be-
treibt. Die Teepflückerin1 erhält umgerechnet zwischen 
1,4 und 2,8 Prozent vom Ladenpreis in Deutschland. Noch 
problematischer sieht die Kalkulation in dem zweiten der 
beiden gängigen Marktsegmente aus, dem Handel über 
die Auktion in Kolkata (Marktsegment B). Schätzungswei-
se 14 Prozent des in Deutschland gezahlten Ladenpreises 
kommen in Indien an, die mit maximal zehn Prozent an den 
Plantagenbetreiber und wiederum mit circa zwei Prozent 
an die Teepflückerin fließen. Eine positive Ausnahme bildet 
das Geschäftsmodell des Unternehmens Teekampagne, bei 
dem ein Anteil von über 50 Prozent vom Endpreis an den 
Produzenten fließt. Doch auch Teekampagne sieht trotz di-
rekter Lieferbeziehungen keinen Mechanismus vor, der die 
Teepflückerin auf der Plantage finanziell besserstellt. 

Der von deutschen Teeimporteuren ausgeübte Preis-
druck verschärft die Krise, in der sich der Teesektor in 
Darjeeling gegenwärtig befindet. Die Produktionskosten 
werden den längsten Teil des Jahres über nicht gedeckt, 
und für den hochwertigen Tee der beiden ersten Ernte-
saisons im Jahr (First-Flush und Second-Flush) erhalten 
die Produzenten zu wenig Geld. Besonders problematisch 
wirken sich diese niedrigen Preise auf die Teepflückerin-
nen und ihre Familien aus. Aktuell erhalten Pflückerinnen 
umgerechnet einen Lohn von 2,25 Euro pro Tag (176 Ru-
pien). Diesen Lohn erhalten sie aber nur dann, wenn sie 
die täglichen Erntevorgaben der Akkordarbeit erfüllen. 
Zudem müssen sie einen erheblichen Teil der Kosten für 
ihre Arbeitsutensilien und ihre Arbeitsbekleidung selbst 
tragen. Die in Darjeeling gezahlten Löhne sind deutlich 
niedriger als die auf den Teeplantagen im Süden Indiens 
und müssten nach aktuellen Berechnungen einer indi-
schen Regierungskommission fast verdoppelt werden, 
um als existenzsichernd zu gelten. 

Zu den extrem niedrigen Löhnen kommen die schlechten 
Arbeits- und Lebensbedingungen auf den Plantagen 
hinzu. Für die vorliegende Studie wurden auf den vier 
Plantagen Pandam, Phuguri, Kalej Valley und Monteviot 
Gruppeninterviews mit Arbeiter*innen durchgeführt. Drei 
der Plantagen sind durch Rainforest Alliance und zwei der 
Plantagen durch Fairtrade zertifiziert. Alle vier Plantagen 
beliefern deutsche Teehändler wie TeeGschwendner, Tee-
kampagne, Hälssen & Lyon oder Dethlefsen & Balk. 

Die Untersuchungen auf den vier Plantagen zeigen, dass 
Leistungen in elementaren Bereichen der sozialen Versor-
gung nur unzureichend bereitgestellt werden (Gesund-
heitsversorgung, Kleinkinderbetreuung) oder gar nicht be-
reitgestellt werden (soziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit, 
soziale Sicherung bei Behinderung). Eine unmittelbare 
Folge der zu geringen Löhne ist zudem die mangelhafte 
Ernährung vieler Familien auf den Plantagen. Auf allen vier 
Plantagen sind die Arbeiter*innen auf die staatliche Sub-
vention von Grundnahrungsmitteln angewiesen und ver-
suchen, zusätzlich Obst und Gemüse für den Eigenbedarf 
anzubauen. Frauen sind ausschließlich für die harte Arbeit 
des Pflückens, des Jätens und des Zuschneidens zustän-
dig. Die Positionen im Management, bei der Aufsicht und 
in den Fabriken sind in der Hand von Männern. Besonders 
problematisch ist für die Pflückerinnen, dass es weder ge-
schützte Toiletten am Arbeitsplatz noch Arbeitserleichte-
rung im Fall von Schwangerschaften gibt. Für Trinkwasser 
müssen manche der Familien weite Wege auf sich neh-
men, insbesondere am Arbeitsplatz mangelt es an Zugang 
zu Trinkwasser. Die sanitären Anlagen sind vor allem in 
Kalej Valley äußerst problematisch. Auf allen besuchten 
Plantagen gibt es Unterkünfte, die nicht als «permanent 
houses» (also Häuser mit Wänden aus Stein und Zement) 
einzustufen sind und Löcher in den Wänden haben. Den 
Haushalten steht zudem oft nicht genug Geld für Brenn-
holz und Öl zur Beleuchtung zur Verfügung.

Sowohl durch die faktische Unterschreitung des Mindest-
lohns als auch im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen 
wird gegen nationales indisches Recht und gegen die von 
Fairtrade und Rainforest Alliance vorgeschriebenen Stan-
dards verstoßen. Nur auf einer der vier Plantagen wussten 
die interviewten Arbeiter*innen über die Funktionsweise 
und Wirkungen von Fairtrade und von Rainforest Alliance 
Bescheid. 

1 Es sind ausschließlich Frauen, die den Tee auf den Plantagen in Darjee-
ling pflücken. Andere, oftmals besser bezahlte Arbeiten, wie die Aufsicht, 
die Instandhaltung der Plantage oder die Verarbeitung, werden überwie-
gend von Männern erledigt. Wenn auch diese Gruppe gemeint ist, wird die 
Bezeichnung «Arbeiter*innen» verwendet.
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Eklatante Menschenrechtsverletzungen auf Teeplantagen 
wurden insbesondere in zwei Formen beobachtet: 

  Auf der Plantage Kalej Valley zahlt die Firma Alchemist 
seit Ende 2016 keinen Lohn aus. Arbeiter*innen traten 
in den Hungerstreik. Das Recht auf angemessenes Ein-
kommen und angemessene Ernährung von Menschen, 
denen über Monate der Lohn fehlt, um Lebensmittel 
zu kaufen, wurde massiv verletzt. Kalej Valley ist nur 
eine von drei Plantagen von Alchemist. Insgesamt wa-
ren 2.500 Familien von den Lohnzurückhaltungen be-
troffen. Deutsche Importeure wie TeeGschwendner 
stoppten ihre Importe von Kalej Valley stillschweigend, 
statt sich aktiv für die 2.500 Familien einzusetzen. Der 
Fall Kalej Valley ist extrem, aber kein Einzelfall. Immer 
wieder zahlen Plantagenbetreiber ihren Pflückerinnen 
über mehrere Monate nicht die vollen Löhne aus – zu-
letzt war das im Februar 2019 schätzungsweise bei der 
Hälfte der Plantagen in Darjeeling der Fall.

  Auf den Plantagen Pandam, Phuguri und Monteviot ist 
insbesondere die Situation von Haushalten prekär, de-
nen es nicht möglich ist, außerhalb der Plantage zusätz-
liche Einkommen zu erwirtschaften. Auf der Plantage 
Pandam etwa wurde in den Interviews mit den Pflücke-
rinnen deutlich, dass Menschen in Haushalten, denen 
kein zusätzliches Einkommen zur Verfügung steht, ihren 
Nahrungsmittelkonsum massiv einschränken müssen 
und dem Risiko der Mangelernährung verschärft aus-
gesetzt sind. Pandam beliefert deutsche Unternehmen 
wie den Hamburger Teespeicher und Hälssen & Lyon. 

Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass die Teeproduktion 
für den Export nach Deutschland nicht dazu beiträgt, Armut 
und Armutsverhältnisse auf den Plantagen zu überwinden. 
Wie auf vielen Plantagen weltweit sind auch auf den Tee-
plantagen Darjeelings Arbeitsbeziehungen im Stil des Ko-
lonialismus zu beobachten. Sie sind erstens geprägt durch 
die soziale Distanz zwischen Management und Pflücke-
rin, zweitens durch die Disziplinierung der Arbeiter*innen 
durch existenzielle Abhängigkeiten beim Zugang zu Grund-
nahrungsmitteln, Trinkwasser, Unterkunft, medizinischer 
Versorgung und Bildung sowie drittens durch anstrengen-
de Akkordarbeit. Es handelt sich auf den Plantagen mithin 
nicht um ein vollständig kapitalistisches Lohnarbeitsver-
hältnis, in dem die Pflückerin sich auf einem «freien» Ar-
beitsmarkt bewegt, sondern um soziale Beziehungen zwi-
schen Plantagenunternehmen und Pflückerinnen, die von 
einer umfassenden existenziellen Abhängigkeit bestimmt 
sind. Freiwillige Nachhaltigkeitsstandards wie die von Rain-
forest Alliance und Fairtrade sind ungeeignet, diese Abhän-
gigkeitsbeziehungen aufzubrechen. Sie schreiben lediglich 
eine Reihe von Managementpraktiken vor, stellen jedoch 
nicht die Abhängigkeitsverhältnisse als solche infrage. 

Notwendig zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der Arbeiter*innen im Teesektor ist eine Reihe 
anderer Maßnahmen (diese werden im Fazit in Kapitel 6 
detaillierter ausgeführt):

  Die Bundesregierung sollte ein nationales Lieferket-
tengesetz verabschieden, das menschenrechtliche 
Sorgfaltspflichten von transnational agierenden Unter-
nehmen mit Sitz in Deutschland festschreibt. In Risiko-
sektoren wie dem Teeplantagensektor sollte ein solches 
Gesetz die Sorgfaltspflicht auch auf mittelständische 
Unternehmen aus Deutschland ausweiten. Ebenso soll-
te die Bundesregierung sich für ein starkes, verbindli-
ches UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrech-
ten einsetzen, das auch Teeimporteuren aus anderen 
Ländern eine entsprechende Praxis vorschreibt. Zudem 
sollte sie die Einhaltung des Abkommens der Herkunfts-
kennzeichnung der Marke Darjeelingtee in Deutschland 
überwachen und sicherstellen, dass bei den Teeproduk-
ten, auf denen «Darjeeling» draufsteht, auch zu 100 Pro-
zent Tee aus der Region Darjeeling enthalten ist. 

  Die Regierung des Bundesstaates Westbengalen 
und die Nationalregierung Indiens müssen die Ein-
haltung des «Plantations Labour Act» durchsetzen und 
Verletzungen ahnden. Darüber hinaus sollten sie die 
verschiedenen Optionen nutzen, die sich ihnen bieten, 
um den Teesektor in Darjeeling zu stärken: die Anpas-
sung des Mindestlohns im Teesektor in Westbengalen 
an die Höhe, die im Süden Indiens gezahlt wird; die 
Aktualisierung des Systems der Bonuszahlungen an 
Pflückerinnen auf Plantagen, die besonders hochwer-
tigen Tee produzieren; die Entwicklung eines Teeplan-
tagen-Establishment-Gesetzes, das verbindliche Leitli-
nien formuliert, wie eine Teeplantage zu managen ist; 
die Durchsetzung von Teemindestpreisen gemeinsam 
mit den anderen großen teeexportierenden Staaten 
(China, Kenia und Sri Lanka) sowie stärkere öffentliche 
Investitionen in Bildung und verarbeitende Wirtschaft 
in der Region Darjeeling, um jungen Menschen auf 
Plantagen Alternativen zur Teewirtschaft zu eröffnen. 

  Deutsche Teeimporteure sollten unabhängig von den 
notwendigen gesetzlichen Regulierungen handeln: Ers-
tens müssen sie den Produzenten Preise zahlen, die 
der Qualität des Darjeelingtees angemessen sind. Das 
Unternehmen Teekampagne geht hier mit gutem Bei-
spiel voran. Zugleich stehen die deutschen Teeimpor-
teure zweitens in der Verantwortung, ihren Einfluss gel-
tend zu machen, dass auf den Plantagen in Darjeeling 
existenzsichernde Löhne gezahlt werden. Solange dies 
gesetzlich noch nicht sichergestellt wird, sollten sie im 
Dialog mit den indischen Teeproduzenten und den Ge-
werkschaften darauf hinwirken, dass die Einkommen 
der Arbeiter*innen auf den Plantagen deutlich erhöht 
werden. Dies kann beispielsweise über die Aktualisie-
rung und Aufstockung des Bonussystems geschehen, 
das Arbeiter*innen auf Plantagen zu Jahresende eine 
Bonuszahlung (je nach Qualitätsstandard der Plantage 
von A bis D) zuspricht. Drittens obliegt den deutschen 
Teeimporteuren eine Sorgfaltspflicht, um sicherzustel-
len, dass Arbeits- und Menschenrechte auf den Plan-
tagen, von denen sie ihren Tee beziehen, nicht verletzt 
werden.
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2  Siehe Fußnote 1.
3  In dieser Studie wird bewusst von «Lieferkette» gesprochen, weil die Be-

zeichnung «Wertschöpfungskette» eine zusätzliche Wertschöpfung durch 
Aktivitäten wie Design und Branding, ohne physische Veränderung des 
Produkts, suggeriert.

4  Falls nicht anders angegeben, stammen die Übersetzungen nicht deutsch-
sprachiger Quellen vom Verfasser.

5  Nähere Informationen dazu finden sich unter: www.ard.de/home/radio/
Fair_Giftet/1422056/index.html.
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 der Teepflückerinnen  
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1 Worum es geht – Ansatz und Methodik

Die vorliegende Studie analysiert die Lieferkette von Tee 
zwischen der Produktionsregion Darjeeling im Bundesstaat 
Westbengalen, Indien, und dem Zielmarkt in Deutschland. 
Ein besonderer Fokus wird auf die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der Teepflückerinnen2 gerichtet. Die Untersu-
chung orientiert sich dabei an dem klassischen Ansatz der 
Forschung zu globalen Lieferketten, wie sie Gary Gereffi 
und Kolleg*innen Mitte der 1990er Jahre formuliert haben 
(Gereffi u. a. 1994).3 Analysen zu globalen Lieferketten ver-
folgen den Weg einer Ware vom Standort der Produktion 
über die Verarbeitung und den Handel bis hin zum Endver-
brauch. Im Sinne des soziologischen Forschungsinteresses 
Gereffis ermöglicht diese Perspektive, die Gesamtheit des 
Produktions- und Vermarktungssystems inklusive seiner 
sozialen Beziehungen in den Blick zu nehmen. Zentral war 
schon in den wegweisenden Untersuchungen von Gereffi 
und Kolleg*innen die Ausgangsüberlegung, dass globale 
Lieferketten wesentlich durch marktmächtige Konzerne in-
nerhalb der Kette reguliert werden (Gereffi u. a. sprechen 
von «Koordination» der Lieferketten) (ebd.).4

Die Auseinandersetzung mit globalen Lieferketten mit 
dem Ziel, die Organisierung von Arbeiter*innen und deren 
Vernetzung entlang von Lieferketten zu unterstützen, stellt 
seit 2015 einen Schwerpunkt der Arbeit der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung dar (Kron 2017: 22 f.). Es geht dabei nicht 
nur darum, die ökonomischen Beziehungen zwischen 
Produzent*innen und Firmen entlang der Kette zu analy-
sieren, sondern auch darum, die Lohnabhängigen in ihrer 
Subjektivität, das heißt mit ihren Strategien und ihren Ar-
beitskämpfen, sichtbar zu machen, zu unterstützen und zu 
vernetzen (ebd.).

Analytisch geht es um die Frage, wie Konzerne ihre Macht-
position in Lieferketten nutzen, um sich den größten Anteil 
der in den Ketten generierten Wertschöpfung zu sichern. 
Eng damit verbunden ist die Analyse der Kehrseite, wie 
nämlich entlang der Ketten Armut und Verelendung der 
Arbeiter*innen verstetigt und wie Konflikte zwischen den 
Akteuren, die an dieser Kette beteiligt sind, ausgetragen 
werden (Selwyn 2019; sowie Neilson/Pritchard 2009). Zu-
dem werden die Arbeits- und Lebensbedingungen auf den 
Plantagen aus einer menschenrechtlichen Perspektive be-
trachtet und die Wirkungen von privaten Nachhaltigkeits-
standards vor diesem Hintergrund bewertet. 

Die vorliegende Untersuchung basiert auf Recherchen 
und Interviews, die über einen längeren Zeitraum hinweg 
durchgeführt wurden. Im August und September 2016 
sowie im Juni 2017 recherchierte der Verfasser jeweils 
zwei Wochen vor Ort in Darjeeling. Zum einen wurden ins-
gesamt sechs Gruppeninterviews mit Arbeiter*innen auf 
vier Plantagen durchgeführt. Zum anderen wurden ins-
gesamt 15 Einzelinterviews geführt, davon fünf mit Ver-

treter*innen von Gewerkschaften, vier mit Vertreter*innen 
von Teeproduzenten, drei mit Teehändlern (aus Indien und 
aus Deutschland) und drei mit weiteren externen Akteuren 
(siehe Anhang).

Erfahrungen früherer Recherchen von Journalist*innen 
wie auch Erfahrungen des Verfassers bei seinem ersten 
Aufenthalt vor Ort 2016 machten deutlich, dass die Re-
cherche auf Plantagen in Darjeeling konfliktiv ist. Daher 
wurden die Plantagen vom Verfasser unangemeldet be-
sucht. Zunächst fanden nur Gespräche mit einzelnen Arbei-
ter*innen statt. Um deren Aussagen zu verifizieren, wurde 
in einem zweiten Schritt jeweils mit größeren Gruppen ge-
sprochen. Bei einigen Daten war der Verfasser mangels 
Transparenz auf Informationen aus den ersten Interviews 
angewiesen. In diesen Fällen wurden zentrale Aussagen 
(beispielsweise quantitative Schätzungen) in weiteren 
Interviews verifiziert. Sämtlichen Interviewpartner*innen 
wurde freigestellt, ob sie mit Klarnamen oder anonym ge-
nannt werden sollen. Alle Arbeiter*innen und einige der 
Manager bevorzugten es, anonym zu bleiben. Mehrfach 
war zuvor in der Region die Erfahrung gemacht worden, 
dass Arbeiter*innen nach öffentlichen Auftritten ihren Job 
verloren haben, beispielsweise nach der Veröffentlichung 
des ARD-Radiofeatures «fair-giftet» im Jahr 2015.5 Zen-
trale Erkenntnisse aus den Jahren 2016 und 2017 wurden 
in den Monaten vor der Veröffentlichung 2019 nochmals 
aktualisiert und überprüft.

http://www.ard.de/home/radio/Fair_Giftet/1422056/index.html
http://www.ard.de/home/radio/Fair_Giftet/1422056/index.html
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2 Tee weltweit –  
ein Überblick
Tee – und nicht etwa Kaffee – ist das nach Volumen auf 
der ganzen Welt am meisten konsumierte kommerzielle 
Getränk. Knapp 5,7 Millionen Tonnen Tee wurden 2017 
weltweit geerntet und damit schätzungsweise 4,5 Billio-
nen Tassen gefüllt (Deutscher Teeverband 2018: 11). Die 
Teepflanze (Camellia sinensis) benötigt spezifische klimati-
sche Verhältnisse und ist daher auf wenige Anbaugebiete 
beschränkt. Sie gedeiht in feucht-warmem, tropischem 
oder subtropischem Klima und wächst vorwiegend in 
 Höhen-  und Hanglagen. In nur fünf Ländern werden 
80 Prozent des Tees weltweit angebaut: Das sind die bei-
den Teegiganten China (2,55 Millionen Tonnen) und Indien 
(1,28 Millionen Tonnen) sowie Kenia (440.000 Tonnen), Sri 
Lanka (307.000 Tonnen) und Indonesien (125.000 Tonnen) 
(ebd.). Vier dieser Länder – Kenia, China, Sri Lanka und 
Indien – sind auch die mit Abstand größten Exporteure. 

Tee erfreut sich fast überall auf der Welt großer Beliebt-
heit. Der Teekonsum ist in Russland genauso verbreitet 
wie im Nahen Osten, in China oder in Westeuropa. Nach 
Schätzungen der Marktanalysefirma Euromonitor von 
2013 wird pro Jahr Tee im Wert von über 40 Milliarden 
US-Dollar weltweit gehandelt (Ellis u. a. 2015: 267). In den 
letzten Jahren hat zudem der Konsum von zwei Arten tee-
ähnlicher Getränke, nämlich Eistee und Kräutertee, stark 
zugenommen. Die spezifischen Anbaubedingen der Ca-
mellia sinensis werden absehbar mit dem verschärften Kli-
mawandel unter Druck geraten und sich ändern. Dennoch 
rechnet die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen (FAO) damit, dass die Produktion 
von Schwarztee bis 2023 im Durchschnitt um drei Prozent 
pro Jahr steigen wird (FAO 2015: 8 ff.). 

Eine kurze Geschichte des Teemarkts – 
Restrukturierung und Konzernmacht 

Historisch gehörten Teehändler zu den großen kolonia-
len Handelsunternehmern. Noch in der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts galt Großbritannien als kaffeekonsumie-
rendes Land. Doch zu Beginn des 18. Jahrhunderts ersetzte 
Tee den Kaffee als Hauptgetränk auf der britischen Insel. 
Eine zentrale Rolle spielte dabei, dass das Teehandelsmono-
pol der East India Company mit China deutlich höhere Pro-
fite generierte als der Kaffeeexport aus Lateinamerika. Im 
19. Jahrhundert stellten Tee und Zucker für das wachsende 
britische Industrieproletariat eine zentrale Energiequelle dar 
(Mintz 1985: 110 ff.), doch die Abhängigkeit von chinesi-
schen Importen wurde für die britische Kolonialmacht dabei 
zunehmend zum Problem. Dies führte einerseits zur gewalt-
samen weiteren Öffnung des chinesischen Marktes im Zuge 
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der Opiumkriege zwischen den 1830er und den 1860er Jah-
ren. Andererseits begann die britische Kolonialmacht im 
großen Stil, Tee in Nordindien, in Assam und Westbengalen, 
anpflanzen zu lassen. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts eta-
blierte das britische Kolonialregime Teeplantagen dann auch 
in Südindien, Sri Lanka und Ostafrika (Besky 2014: 5 f.). 

Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden die klassischen Fa-
milienunternehmen im Teehandel von Konzernen übernom-
men. Sie erkannten, dass sich im Zeitalter des Massenkon-
sums erhebliche Profite über das Mischen und Verpacken 
von Tee erzielen ließen. Die Namen der traditionellen Han-
delsunternehmen wurden zu Marken, und es entstanden 
die drei großen Teehandelsimperien, die bis heute den glo-
balen Markt dominieren: Unilever, Associated British Foods 
und die Tata Group. Unilever übernahm 1972 das britische 
Lipton-Geschäft. Auch die bekannte Teemarke Brooke Bond 
fusionierte zunächst 1968 mit Liebig und wurde dann 1984 
von Unilever aufgekauft. Die Teemarke Twinings Crossfield 
kam 1964 unter das Dach von Associated British Foods. 
Die Teemarke Tetleys wurde zunächst in den 1960er Jah-
ren von der britischen Firma Allied Breweries übernommen 
und dann im Jahr 2000 an die indische Tata Group verkauft 
(Ellis u. a. 2015: 268 ff.). Bereits eine Marktanalyse der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung 
(UNCTAD) Mitte der 1970er Jahre kam zu dem Ergebnis, 
dass in elf der 20 wichtigsten teeimportierenden Länder die 
vier größten Teehändler jeweils mindestens 80 Prozent des 
Marktes dominieren (zit. nach: Neilson/Pritchard 2009: 15). 

Zwei zentrale Entwicklungen zementierten die Markt-
macht der Teehandelskonzerne im Laufe der zweiten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts: Zum einen setzte sich, insbeson-
dere ab den 1980er Jahren, der Teebeutel gegenüber dem 
losen Tee weltweit durch. Mit dem Teebeutel entstand ein 
neues Verfahren der Teeverarbeitung namens CTC (crush, 
tear, curl, dt.: zerbrechen, zerreißen, rollen). Hierbei wer-
den die getrockneten Teeblätter zerrieben, wodurch sie 
ihren Geschmack schneller an das Wasser abgeben. Das 
bedeutet auch eine geringere Anforderung an die Qualität 
des angebauten Tees und erleichtert eine standardisierte 
Verarbeitung von Tee in großen Mengen. Dies wiederum 
schwächt die Primärproduzenten gegenüber den Teehänd-
lern (Luig 2015). 

In einer zweiten zentralen Entwicklung ging die Regulie-
rung6 der Lieferketten von staatlichen Akteuren zuneh-
mend auf die Handelskonzerne über, da sich die Regierun-
gen der Staaten verstärkt aus dem Teesektor zurückzogen. 
Die Zeiten, in denen der Handel von tropischen Produkten 
teilweise über staatliche Vermarktungsbehörden (marke-
ting boards) lief und öffentliche Mindestpreise für Tees ver-
schiedener Qualität festgelegt wurden (wie in den 1960er 

6  Der Begriff der Regulierung wird hier in einem breiten Sinn verwendet. Er 
umfasst sowohl die gesetzliche Regulierung durch den Staat als auch die 
Vorgabe der Bedingungen der Produktion und des Handels von Tee durch 
marktmächtige Unternehmen, wie in Kapitel 4 deutlich werden wird.

 Tee wird welt weit – und  
 auch in Darjeeling – meist  

 von Frauen gepflückt.  
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Jahren), sind lange vorbei. Anfang der 1930er Jahre hatte 
es gar den Versuch eines internationalen Teemengenab-
kommens gegeben (Gupta 2008). Der relative Weltmarkt-
preis für tropische Agrarprodukte im Verhältnis zu den üb-
rigen weltweit gehandelten Produkten (die sogenannten 
terms of trade) fielen zwischen den 1950er und den 1990er 
Jahren um die Hälfte, dies galt auch für Tee (Ocampo/Par-
ra-Lancourt 2010: 20). Die Preise stabilisierten sich erst 
Anfang der 2000er Jahre. 
Im 21. Jahrhundert dominieren wenige Marken den Tee-
handel. Die niederländische Nichtregierungsorganisation 

(NGO) SOMO errechnete 2008, dass sieben Handelsfirmen 
90 Prozent des gehandelten Tees in den westlichen Konsu-
mentenmärkten kontrollieren (Van der Wal 2008). In Groß-
britannien kontrollieren drei Konzerne den Markt (Unilever, 
Tata Group, Associated British Foods). In Deutschland tei-
len sich zwei Unternehmen (Teekanne und Ostfriesische Tee 
Gesellschaft) knapp 40 Prozent des Marktes (CBI 2015). Ihre 
Nachfragemacht ermöglicht es ihnen, die Teelieferketten zu 
regulieren. Insbesondere durch die Vorgabe von Produkt-
standards sind sie dazu in der Lage, den Produzenten bis ins 
Detail vorzuschreiben, wie der Tee angebaut werden soll.

Umfassende Abhängigkeiten – Leben auf der Plantage 

Während die Markenkonzerne den Teehandel in den letz-
ten Jahrzehnten rasant verändert haben, weist die Form 
der Produktion eine starke Kontinuität auf. Analog zu an-
deren tropischen Produkten wie Zucker oder Bananen fin-
det die Teeproduktion – mit Ausnahme Chinas – nach wie 
vor zu einem erheblichen Anteil auf Plantagen statt. Die 
Arbeits- und Lebensbedingungen von Teepflückerinnen 
und ihren Familien können nicht erfasst werden ohne ein 
Verständnis der Plantage als soziales System. Die Plantage 
ist ein Produkt des Kolonialismus. Genau wie in den ka-
ribischen Zuckerplantagen oder auf den Baumwollfeldern 
der Südstaaten der USA brachte die britische Kolonial-
regierung mit den nepalstämmigen Gorkha migrantische 
Arbeitskräfte für den Aufbau der Teeplantagen in West-
bengalen ins Land. Die einheimischen Lepchas lebten vor 
allem vom Jagen und Sammeln in den Wäldern und zeig-
ten geringe Motivation, die harte Arbeit auf den Plantagen 
zu übernehmen (Koehler 2015: 66 ff.). Die Kombination 
aus sozialer Distanz zwischen den Gorkha und der vor Ort 
ansässigen Bevölkerung sowie der geografisch isolierten 
Lage vieler Plantagen machte es für die Briten einfach, die 
Arbeiter*innen auf den Plantagen auszubeuten (Bhowmik 
2015). Was Bhowmik für Assam beschreibt, galt auch für 
Darjeeling: Im späten 19. Jahrhundert waren die Löhne 
auf den Teeplantagen nicht nur um ein Vielfaches nied-
riger als die der Textilarbeiter*innen in Mumbai, sondern 
auch deutlich niedriger als die Löhne im Agrarsektor in 
den angrenzenden Gebieten (Bhowmik 1980: 1525). Wäh-
rend die Teeplantagen nach außen hin über klassische 
Marktbeziehungen nach dem Prinzip von Angebot und 
Nachfrage geregelt waren, regierten nach innen Zwang, 
Paternalismus und soziale Hierarchien entlang von Klas-
senzugehörigkeit und Ethnizität. Natürlich haben sich mit 
der Dekolonisierung auch die sozialen Beziehungen auf 
der Plantage gewandelt. Dennoch sind die Arbeits- und 
Lebensrealitäten dort bis heute von der kolonialen Ver-
gangenheit geprägt. Mit dem «Planta tions Labour Act» 
von 1951 definierte die postkoloniale indische Regierung 
die Rechte der Plantagenarbeiter*innen bis ins Detail. Der 
unmittelbare Zwang zur Arbeit oder das Verbot gewerk-
schaftlicher Organisierung bestehen in den Teeregionen 

Nordostindiens nicht mehr. Allerdings sind die Plantagen-
arbeiter*innen weiterhin von dem Plantagenbesitzer ab-
hängig. In vielen postkolonialen Plantagensystemen sind 
die Qualität der Unterkünfte, der Zugang zu Schulen für 
die Kinder, die Gesundheitsversorgung oder auch die Ver-
sorgung mit Lebensmitteln vom Management abhängig. 
Die Arbeiter*innen werden zudem über ein Akkordlohn-
system diszipliniert. Darüber hinaus führt die verbreitete 
Zugehörigkeit zu unterschiedlichen ethnischen Gruppen 
zwischen dem Management auf der einen und den Arbei-
ter*innen auf der anderen Seite zu einer ausgeprägten so-
zialen Distanz. In der Regel findet zwischen Management 
und Arbeiter*innen kaum direkte Kommunikation statt. 
Auch heute noch besteht zwischen der Höhe der ausge-
zahlten Löhne und der Produktivität der Plantagen kaum 
ein Zusammenhang: Höhere Umsätze auf den Plantagen 
führen nicht per se zu einer Steigerung der Löhne.

 Während die Markenkonzerne den  
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3 Die Lieferkette von Darjeeling  
nach Deutschland

Bestandsaufnahme – der Teehandel in Deutschland

Deutschland, speziell Hamburg, ist ein zentraler Um-
schlagplatz im weltweiten Teehandel. Die Stadt wird oft 
als Teehauptstadt Europas bezeichnet. Die Hälfte des in 
Europa gehandelten Tees wird hier umgeschlagen, etwa 
200.000 Tonnen waren es 2015 (Die Welt 2017). Seit den 
1990er Jahren hat die deutsche Teewirtschaft den Reex-
port von veredeltem Tee für sich entdeckt. Nicht nur die 
Importe haben seitdem erheblich zugenommen, sondern 
auch die Exporte sind auf einem hohen Niveau angelangt. 
Im Jahr 2018 hat Deutschland 50.381 Tonnen Tee impor-
tiert und fast die Hälfte der Importe, 22.136 Tonnen, wie-
derum reexportiert (Deutscher Teeverband 2019: 2) (  Ab-
bildung 1). Insbesondere die europäischen Nachbarländer 
Deutschlands wie Polen, Frankreich oder die Niederlande, 
aber auch Russland, Kanada und die USA sind wichtige 
Zielländer der Reexporte. Das wichtigste Herkunftsland für 
Teeimporte nach Deutschland ist Indien (  Abbildung 2). 
Insgesamt 13.752 Tonnen Tee, also mehr als ein Viertel, 
importierte Deutschland 2018 aus den Regionen Assam, 

Darjeeling, Dooars und Nilgiri (Deutscher Teeverband 
2019: 2). 

Das Spezifikum am deutschen Markt ist die Bedeutung 
von losem Tee gegenüber dem ansonsten auf dem interna-
tionalen Markt dominierenden Beuteltee. In Deutschland 
selbst werden 60 Prozent des Tees in loser Form getrun-
ken, sei es als grüner Tee (d. h. nicht fermentiert), als Oo-
long-Tee (d. h. teilfermentiert) oder als schwarzer Tee (d. h. 
voll fermentiert) (Deutscher Teeverband 2017). Sogenann-
te speciality teas, also aufgrund von Herkunft und Herstel-
lungsweise besonders edle Tees, spielen in Deutschland 
und bei Reexporten aus Deutschland eine zentrale Rol-
le. Dies gilt auch für den Tee aus Darjeeling, der oft als 
«Champagner unter den Tees» bezeichnet wird. Laut Joost 
Pierrot, Teeexperte von der niederländischen Agentur CBI, 
ist Deutschland für Teeexporteure der wichtigste Zugangs-
punkt für den europäischen Markt, was speciality teas be-
trifft (CBI 2015).

Abbildung 1: Entwicklung des Imports und Exports von Tee in Deutschland (in Tonnen)

* Importe und Exporte aus dem Jahr 2018; Quelle: Deutscher Teeverband 2017 und 2019, eigene Darstellung

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

1910 1913 1914 1917 1919 1929 1939 1942 1945 1949 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015

22.136 t
Teeexporte*

50.381 t
Teeimporte*



10 DIE LIEFERKETTE VON DARJEELING NACH DEUTSCHLAND

Wie in den anderen westeuropäischen Nachbarländern 
dominiert beim Teehandel in Deutschland der Verkauf 
über die großen Supermarkt- und Discounterketten 
(siehe Abbildung 3). Der überwiegende Umsatz wird mit 
Beuteltees gemacht, aber auch loser Tee wird deutlich 
mehr verkauft als in anderen Ländern. Die Marktdominanz 
der beiden Teefirmen Ostfriesische Tee Gesellschaft (OTG) 
und Teekanne ist eng damit verknüpft, dass sie in den 
großen Supermärkten und Discountern präsent sind. Die 
Laurens Spethmann Holding (zu der OTG gehört) füllt pro 
Jahr zehn Milliarden Teebeutel ab und erzielte 2015 einen 
Umsatz von über 460 Millionen Euro, Teekanne kommt gar 
auf zwölf Milliarden Teebeutel jährlich (Handelsblatt 2016). 
Entsprechend bedeutend sind die Marktanteile dieser bei-
de Unternehmen: Im Jahr 2014 machten Teekanne-Pro-
dukte 20 Prozent der Teeverkäufe in diesem Segment aus, 
18 Prozent des Teeumsatzes fanden über die OTG-Marke 
Meßmer statt (CBI 2015). Die OTG war es auch, die ur-
sprünglich die Marken Westcliff und Westminster kreier-
te (beide hatten 2014 zusammen einen Marktanteil von 
7,5 Prozent) und sie später an ALDI verkaufte (ebd.). 

Einen außergewöhnlich hohen Marktanteil haben in 
Deutschland die Teefachgeschäfte (18 Prozent). Der zen-
trale Akteur in diesem Segment ist TeeGschwendner. Das 
Unternehmen bezeichnet sich auf seiner Webseite selbst 
als «unangefochtener Marktführer» im Teefacheinzelhan-
del und verweist auf über 125 Franchise-Fachgeschäfte.7 
Andere Teemischer wie Ronnefeldt kooperieren offenbar 
ebenfalls eng mit einer Vielzahl von Fachgeschäften und 
werden auf den Webseiten dieser Geschäfte hervorge-
hoben erwähnt. Die meisten Teeimporteure und Mischer 
wie Hälssen & Lyon verfolgen den Ansatz, ihre speziellen 
Teemischungen (meist) von Hamburg aus an Teemarken-
firmen, Fachhändler, größere Unternehmen der Getränke-
industrie oder Private-Label-Kunden wie Hotelketten im 

In- und Ausland zu verkaufen. 

Neben sonstigen Vertriebsformen, wie zum Bei-
spiel arabischen und türkischen Fachgeschäften 
(20,9 Prozent) und der Gastronomie (5,2 Prozent), 
wird ein Teil des Tees, 4,4 Prozent, in Deutschland 
über Direktvermarktung veräußert. Diese Direkt-
vermarktung mag numerisch keine große Rolle 

spielen, für den Import aus Darjeeling jedoch ist sie 
zentral. So gibt es eine Vielzahl kleiner Unternehmen, 

die Darjeelingtee online vermarkten. Dazu gehören An-
bieter wie Teaworld oder Teeexpress. Eine besondere Rolle 

Abbildung 2: Herkunft des nach  
Deutschland importierten Tees 2018

Quelle: Deutscher Teeverband 2018, eigene Darstellung

Abbildung 3: Marktanteile verschiedener  
Vertriebskanäle von Tee in Deutschland 2017

7  Vgl. den Internetauftritt von TeeGschwendner unter: www.teegschwend-
ner.de/franchise/.
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im Direktversand spielt das Unternehmen Teekampagne. 
1985 von Günter Faltin gegründet, basierte das Geschäfts-
modell der Teekampagne lange darauf, ausschließlich 
Darjeelingtee in großen Mengen zu importieren und direkt 

zu vermarkten. Mit diesem Geschäftsmodell werden Zwi-
schenhändler ausgeschaltet. In Deutschland werden circa 
170.000 Konsument*innen erreicht. Seit 2017 ist auch Tee 
aus Assam Teil des Sortiments.

Akteure entlang der Lieferkette 

Darjeeling ist eine überschaubare, geografisch isolier-
te Region im Norden des Bundesstaates Westbengalen 
in Indien. Auf 1.500 bis 2.000 Metern Höhe am Fuße 
des Himalaya gelegen, grenzen im Westen Nepal, im 
Osten Bhutan und im Norden Tibet an die Region. Auf 
19.500 Hektar produzieren 87 Plantagen Tee. Schätzungs-
weise 55.000 Arbeiter*innen, vorwiegend Pflückerinnen, 
leben und arbeiten auf den Plantagen. 18.000 weitere 
kommen als saisonale Arbeitskräfte zwischen März und 
November dazu (Koehler 2015: 156). Laut Angaben der 
staatlichen Agentur zur Förderung des Teesektors, des 
Tea Board of India, werden in Darjeeling pro Jahr etwa 
neun Millionen Kilogramm Tee produziert (Interview 14).8 
Die Region ist berühmt für die hohe Qualität ihres relativ 
milden schwarzen Tees, der anders als der kräftige As-
sam-Tee ohne Milch getrunken wird. Ein Großteil der Plan-
tagenbetreiber hat in den letzten Jahren die Produktion 
der Nachfrage nach Biotees angepasst und verzichtet auf 
Pestizide. Laut Teekampagne machen Biotees heutzutage 
rund 70 Prozent der Produktion in Darjeeling aus (Teekam-
pagne 2018: 4). In allen Interviews mit indischen Produ-

zenten wurde bestätigt, dass die deutschen Importeure 
die wichtigsten Abnehmer von Tee aus Darjeeling sind 
(Interviews 6, 7, 8, 9). Als die vier wichtigsten Unterneh-
men wurden von indischen Produzenten Teekampagne, 
Ostfriesische Tee Gesellschaft, TeeGschwendner und Tee-
kanne genannt (siehe Abbildung 4). Aber auch Importeure 
wie Dethlefsen & Balk, Hälssen & Lyon oder Ronnefeldt 
spielen eine zentrale Rolle. Die jährlichen Erntephasen 
sind unterteilt in First-Flush (Ende Februar bis April), Se-
cond-Flush (Mai und Juni), Monsoon-Flush (Juli bis Sep-
tember) und Autumn-Flush (Oktober bis November). Be-
sonders hohe Preise erzielen auf dem Markt die First- und 
Second-Flush-Ernten. Gerade hier sind nach Aussage aller 
interviewten Produzenten die deutschen Importeure die 
wichtigsten Kunden.

8 Diese Schätzung wurde durch die Interviews 6 und 13 bestätigt. Sie be-
zieht sich auf normale Produktionsjahre, nicht auf die Ernten 2017–2018. 

Quelle: Deutscher Teeverband 2019, eigene Darstellung
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Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Menge an Tee, die 
Indien offiziell als Darjeelingtee verlässt, deutlich höher ist 
als die jährliche Ernte aus Darjeeling selbst. Ein Vertreter 
des Tea Board of India schätzt, dass 14.000 bis 15.000 Ton-
nen Tee, deklariert als «Darjeelingtee», jährlich den Hafen 
von Kolkata verlassen (Interview 14). Die eigentliche Ernte 
in Darjeeling lag in den Jahren vor dem Streik 20179 bei 
etwa 9.000 Tonnen. Zwischen einem Viertel und einem 
Drittel der jährlichen Ernte, so schätzten verschiedene 
Interviewpartner*innen, gehe nach Deutschland. Die vier 
großen deutschen Importeure führen im jährlichen Durch-
schnitt rund 900 Tonnen ein, so ihre Schätzungen. Nur die 
Teekampagne hat ihre Importmenge publik gemacht (Tee-
kampagne 2018). 

Die überwiegende Mehrheit der 87 Plantagen in Darjee-
ling wird von acht Unternehmen betrieben. Diese Unter-
nehmen sind meist Familienunternehmen, jedoch lässt 
sich klar zwischen zwei verschiedenen Unternehmensfor-
men unterscheiden: Zum einen gibt es Unternehmen, die 
die Teeproduktion in Darjeeling als ihr Kerngeschäft be-
treiben. Ein Beispiel hierfür ist die Chamong-Gruppe. Zum 
anderen gibt es große Unternehmen in Familienbesitz, die 
ihr Kerngeschäft in anderen Sektoren haben und für die 
die Teeproduktion in Darjeeling ein Nebenerwerbszweig zu 
sein scheint. Ein Beispiel ist Jayshree, das neben 22 Plan-
tagen in Indien auch in Teeanbau in Ostafrika investiert hat 
und außerdem Zucker und Chemiedünger produziert. 

Neben der Teeernte und dem Wiegen und Registrieren des 
Tees erfolgt die Verarbeitung, ein wesentlicher Teil der 
Wertschöpfung, direkt vor Ort. Die entsprechende Fabrik 
zur Verarbeitung befindet sich entweder auf dem Planta-
gengelände selbst oder der Tee wird zu einer nahe gelege-
nen Fabrik transportiert. Zunächst werden die Teeblätter 
gewelkt. Dabei werden dem Blatt etwa 30 Prozent seiner 
Feuchtigkeit entzogen. Anschließend wird der Tee gerollt. 
Das heißt, er wird mithilfe von Rollwalzen aufgebrochen, 
der austretende Zellsaft verbindet sich mit Sauerstoff 
und das Teeblatt färbt sich dunkelgrün. Der dritte Schritt 
ist bei der Herstellung von Schwarztee die Fermentation 
des Tees: Zum Oxidieren werden die Blätter circa zwei bis 
drei Stunden ausgelegt und färben sich dabei kupferrot. 
Auf diese Weise gewinnt der Schwarztee sein Aroma. An-
schließend wird der Tee gesiebt, sortiert und abgepackt. 
In der Fachsprache wird dieser Tee, im Rollverfahren ver-
arbeitet, Orthodoxtee genannt.

 Neben der Teeernte und dem Wiegen  
 und Registrieren des Tees erfolgt  
 die Verarbeitung, ein wesentlicher Teil  
 der Wertschöpfung, direkt vor Ort. 

9 Zu dem Streik siehe Kapitel 4.
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~ 2.000 bis  
~ 2.500 t  
Exporte nach  

Deutschland pro Jahr

~ 400 t  
Importe Teekampagne

~ 100 t
Importe TeeGschwendner

~ 300 t
Importe OTG

~ 100 t
Importe Teekanne

Abbildung 4: Geschätzte durchschnittliche  
Ernte- und Exportmengen in Darjeeling  
(in Tonnen)

Quelle: Eigene Zusammenstellung, basierend 
auf den Interviews 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
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Abbildung 5: Die Teelieferkette von Darjeeling nach Deutschland
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Quelle: Eigene Darstellung
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Die Vermarktung des Tees aus Darjeeling erfolgt über zwei 
unterschiedliche Marktsegmente (siehe Abbildung 5): 
Marktsegment A funktioniert über koordinierte Lieferket-
ten, in denen der deutsche Teehändler entweder unmit-
telbare Abnahmeverträge mit dem indischen Teeprodu-
zenten abschließt oder einen Vertrag mit einem indischen 
Zwischenhändler eingeht. Erstere sind aufwendig für die 
deutschen Importeure: Voraussetzung sind unmittelba-
re, persönliche Kontakte zwischen dem Produzenten und 
dem Teehändler in Deutschland. Eine solche Verbindung 
erfordert zum Beispiel von dem Teehändler in Deutsch-
land regelmäßige Besuche in Darjeeling. Diese Form be-
trifft nur einen geringen Teil des vermarkteten Tees. Nach 
Schätzung eines Produzenten exportieren zehn Prozent 
der Plantagen direkt.10 Der Handel über Zwischenhändler 
kann entweder über nur einen oder über mehrere Händler 
laufen. Ein Vertreter des Tea Board of India schätzt, dass im 
Handel mit Darjeelingtee auf indischer Seite rund 100 Zwi-
schenhändler vertreten sind (Interview 14). Darunter sind 
große Händler wie Darjeeling Impex Ltd., die Verträge mit 
Plantagen abschließen. Zudem drängt eine Vielzahl neuer 
Akteure auf den Markt, die online kleine Mengen an Tee 
vermarkten (beispielsweise Thunderbolt Tea, Teabox oder 
Nadmills). 

Grundsätzlich gibt es zwei Formen, wie der Tee nach 
Deutschland importiert wird: Entweder erfolgt der Import 
in großen Mengen und ungemischt («bulk packing»). Gro-
ße Händler in Deutschland wie Hälssen & Lyon oder OTG 
importieren auf diese Weise und mischen in Deutschland 
eigene Teesorten. Oder aber es werden handelsübliche 
Verpackungen importiert («retail packing»), die direkt im 
Einzelhandel verkauft werden können. Letztere Option ist 
deutlich teurer und wird von kleineren Händlern bevor-
zugt, zum Beispiel von selbstständigen Teehäusern. 

Das Marktsegment B ist dadurch gekennzeichnet, dass 
der Handel in klassischer Form über die Auktion erfolgt, 
die im Fall Nordindiens in Kolkata stattfindet. Dort wird Tee 
in unterschiedlichen Formen und Qualitätsstufen verkauft. 
Die Auktion in Kolkata wird von dem Broker J. Thomas 

Ltd. organisiert, der pro Transaktion ein Prozent des Prei-
ses als Kommission einbehält. Alle Käufer sind registriert. 
Die größten Käufer sind Unilever, Tata Tea und Jayshree 
(Interviews 6 + 7). Ein Produzent schätzte, dass allein Uni-
lever und Tata 50 bis 60 Prozent der Gesamtmenge des auf 
dieser Auktion gehandelten Tees aufkaufen. Der hier ge-
handelte Tee ist sowohl für den indischen Markt als auch 
für den Export bestimmt. 

Tendenziell unterscheiden sich Marktsegment A und B 
vor allem hinsichtlich der Qualität der gehandelten Tees. 
Etwa 2.500 Tonnen des gerollten Orthodoxtees (siehe 
Beschreibung zuvor) aus Darjeeling wird auf der Auktion 
gehandelt, also kaum mehr als ein Viertel der erzeugten 
Gesamtmenge. Drei Viertel des Orthodox- und CTC-Tees 
werden über Marktsegment A veräußert. Auf der Auktion 
hingegen wird auch qualitativ niedriger Tee für die Ver-
marktung im Teebeutel gehandelt. 

 Die Vermarktung des Tees aus Darjeeling  
 erfolgt über zwei unterschiedliche Markt-  

 segmente: Marktsegment A funktioniert  
 über koordinierte Lieferketten, Markt-  

 segment B ist dadurch gekennzeichnet,  
 dass der Handel in klassischer Form über  

 die Auktion erfolgt, die im Fall Nordindiens  
 in Kolkata stattfindet. 

Laut Schätzungen mehrerer indischer Teehändler und 
-experten werden insgesamt zwischen 30 und 40 Prozent 
des Darjeelingtees für den indischen Markt produziert. Der 
Export von Tee aus Darjeeling wird vom Hafen in Kolkata 
aus organisiert. Zu den wichtigen Exporteuren gehören ei-
nerseits große Teehändler und Produzenten wie Unilever, 
Jayshree, Tata oder Goodricke, andererseits Händler und 
Logistikunternehmen wie Shah Brothers, New Tea oder 
Global Exports.

Die Aufteilung des Kuchens – Preisverhältnisse entlang der Lieferkette 

Grundsätzlich ist eine exakte Kalkulation der Preismargen 
schwierig. Händler sind meist nicht gewillt, ihre Preiskal-
kulation transparent zu machen. Auch die Plantagenunter-
nehmen in Darjeeling oder ihr Verband veröffentlichen 
die Kosten- und Preiskalkulationen nicht. Hinzu kommen 
als Herausforderung die zuvor beschriebenen saisonalen 
Schwankungen der Teequalität und der Teepreise (je nach 
Saison: First-Flush, Second-Flush, Monsoon-Flush und 
Autumn-Flush). Aufgrund dieser Preisintransparenz basie-
ren die Kalkulationen in diesem Kapitel in erster Linie auf 
den Aussagen der Interviewten. 

Die Spannbreite der Preise für Tees, die Teefirmen in 
Deutschland an Verbraucher*innen online verkaufen, ist 
sehr groß. Jedoch sind die umgerechneten Preise für je-
weils 100 Gramm von günstigerem losem Tee und von 
Beuteltee relativ ähnlich (siehe Abbildung 6).

10  Nur in Bezug auf den Handel über die Auktionen sind gesicherte Zahlen 
öffentlich zugänglich. Die übrigen Zahlen basieren auf Schätzungen ein-
zelner Interviewpartner*innen, die anschließend von anderen Interview-
partner*innen bestätigt wurden.
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Grundsätzlich wird Tee aus Darjeeling in Deutschland zu 
relativ hohen Preisen verkauft. Es stellt sich jedoch die 
Frage, wie hoch der Anteil des Verbraucherpreises ist, der 
bei den Plantagenunternehmen und bei den Teepflückerin-
nen verbleibt. Dazu werden im Folgenden für die beiden 
Marktsegmente A (koordinierte Lieferketten) und B (Auk-
tion) Preisschätzungen vorgenommen. 

Nicht nur für die Endverbraucher*in, sondern auch im Tee-
handel ist die Spannbreite der Preise im Marktsegment A 
relativ hoch. Dies hat mehrere Ursachen: 

(1) Die Preise von Tee schwanken je nach Erntesaison 
stark. Sie sind für First-Flush- und Second-Flush-Tee oft 
um ein Vielfaches höher als für Monsoon-Flush und Au-
tumn-Flush. Die letzten beiden Sorten spielen für den Im-
port über Marktsegment A von Darjeeling nach Deutsch-
land nur eine geringe Rolle. Für «Spring Blossoms», die 
erste Ernte im Jahr, werden auf einem elitären Nischen-
markt in Deutschland in Einzelfällen über 100 Euro für ein 
Kilogramm bezahlt (Interview 10).

(2) Es macht einen erheblichen Unterschied, inwieweit 
die deutsche Firma selbst die Logistik und den Trans-
port des Tees von Darjeeling bis zum Hafen nach Kolkata 
übernimmt. Dies ist jedoch relativ selten der Fall. Viel ver-
breiteter ist, dass entweder der Teeproduzent, beispiels-
weise Goodrick und Chamong, oder einer der Zwischen-
händler die Logistik und den Transport auf indischer Seite 
übernimmt. Hier kalkulieren deutsche Teeimporteure mit 
einem «Free on board»-Preis (FOB). Das heißt, im Preis für 
den Tee sind die Kosten für Logistik und Transport in In-
dien bis zur Schiffsverladung bereits eingepreist. 

(3) Der Frachttransport zwischen den Häfen Kolkata und 
Hamburg ist ein großer Kostenfaktor. Hier ist aus Sicht des 
deutschen Teeimporteurs entscheidend, welche Volumina 
pro Jahr importiert werden. Mit größeren Importmengen 
sinken die Stückkosten für den Transport erheblich. Grund-
sätzlich gibt es zwei Formen des Teetransports: entweder 
in Säcken von 25 bis 28 Kilogramm oder bereits für den 
Einzelhandel verkaufsfertig abgepackt in kleineren Verpa-
ckungen zwischen 100 und 500 Gramm (Interview 11). Der 
Transport in kleineren Verpackungen ist erheblich teurer. 

Die konkrete Preiskalkulation eines deutschen Teeimpor-
teurs setzt sich aus verschiedenen Kategorien zusammen. 
Die folgende Kalkulation (siehe Abbildung 7) basiert auf 
realen Zahlen, die ein Händler offengelegt hat, der jedoch 
anonym bleiben will. Dieser Händler importiert vergleichs-
weise kleine Mengen und bedient ein hochpreisiges Seg-
ment, in diesem Fall mit First-Flush-Tee aus Darjeeling: 
Der Händler kauft in Darjeeling relativ kleine Mengen an 
Tee zu einem vergleichsweise hohen «Free on board»-
Preis von umgerechnet 1,20 Euro pro 100 Gramm (das be-

11  Vgl. die Angaben für Meßmer unter: https://shop.rewe.de/c/kaffee-
tee-kakao-tee-schwarzer-tee/; für Teekanne Beuteltee unter: www.
teekanne.de/shop/de-de/darjeeling.html; für TeeGschwendner unter: 
www.tee gschwendner.de/tee-shop/darjeeling-phuguri-supreme; 
für die Ostfriesische Tee Gesellschaft (OTG) unter: www.amazon.
de/Me%C3%9Fmer-Darjeeling-4er-Pack-Packung/dp/B00UBJQXCY/
ref=sr_1_fkmr1_2?s=grocery&ie=UTF8&qid=1526725524&sr=1-2-fkmr
1&keywords=me%C3%9Fmer+darjeeling+lose; für Teekanne First-Flush 
unter: www.teekanne-shop.de/de/die-feinen-losen-tees/loser-schwarz-
teegenuss; für Edeltee unter: www.edeltee.de/darjeeling-kalej-valley-se-
cond-flush-tgfop1.html sowie für Teekampagne Second-Flush unter: 
https://shop.teekampagne.de/de/Produkt/Second-Flush-FTGFOP1-Bio-
2018-250g/228202.

Abbildung 6: Teeverbraucherpreise in Deutschland (2019)

Preise pro 

100 g

Quellen: Internetauftritte der Anbieter,  
Preise umgerechnet pro 100 Gramm11

Teekanne First-Flush
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6,90 Euro

Teekampagne Second-Flush Darjeeling Bio
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TeeGschwendner Darjeelingtee 
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OTG First-Flush
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Teekanne Darjeeling  
Beuteltee
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Meßmer Feinster  
Darjeeling Beuteltee
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deutet, dass alle Logistik- und Transportkosten bis nach 
Kolkata vom Exporteur getragen werden). Er kauft den 
Tee bereits einzelhandelsfertig abgepackt in Indien. Ein er-
heblicher Teil der Kosten, nämlich drei Prozent, geht an 
den Dienstleister Hapag Lloyd für den Frachttransport von 
Kolkata nach Hamburg. Die zu zahlenden Zölle für die Ein-
fuhr des Tees nach Deutschland sind nahezu null und in 
der Preiskalkulation vernachlässigbar. Ein dritter hoher 
Kostenfaktor sind in diesem Fall die Verpackungskosten, 
da der hochpreisige Tee optisch ansprechend vermarktet 
werden soll. Die Kosten für die 100-Gramm-Verpackungen 
mit einem Preis von rund einem Euro haben einen Anteil 
von rund 25 Prozent am Endpreis. Ein vierter relevanter 
Kostenfaktor ist die Mehrwertsteuer, wenn der Händler 
den Verkauf im Einzelhandel selbst organisiert. Insgesamt 
verbleibt beim Händler eine Nettomarge von 15 bis 20 Pro-
zent des Ladenpreises in Deutschland. 

Hochgradig schwankend und von vielen Faktoren abhän-
gig ist der Anteil des Endpreises, der bei den Plantagen-
unternehmen bleibt. Ein Unternehmen, das produziert 
und einen Teil der Logistik auf indischer Seite selbst ab-
wickelt, gab im Interview das Ziel an, bei First-Flush und 
Second-Flush 22 Prozent des Endpreises zu erhalten. Dies 
sei deutlich über dem durchschnittlichen Anteil, mit dem 
Produzenten aus Darjeeling rechnen könnten (Interview 
8). Mehrere Produzenten gaben an, dass sie mit den Ver-
käufen von First-Flush und Second-Flush die Kosten, die 
im restlichen Jahr entstehen, gewissermaßen querfinan-
zieren (Interviews 7, 8, 13). Wird von der genannten Mar-
ge von 22 Prozent ausgegangen, dann würden bei dem 
obigen Beispiel rund 68 Cent bei dem Produzenten ver-
bleiben. Vom Endpreis des Tees, den die Verbraucher*in-

nen im Geschäft in Deutschland bezahlen, erhält die 
Pflückerin nur einen verschwindend geringen Anteil. Die 
tägliche Ernte einer Teepflückerin variiert je nach Höhen-
lage der Plantage und nach Saison stark, zwischen neun 
und 20 Kilogramm pro Tag (Interviews 3, 5, 9). Erntet eine 
Pflückerin neun Kilogramm pro Tag und wird berücksich-
tigt, dass der geerntete Tee verarbeitet auf ein Drittel des 
Pflückgewichts sinkt, dann produziert die Pflückerin zu 
ihrem Tageslohn von 176 Rupien (das heißt 2,25 Euro) pro 
Tag drei Kilogramm Schwarztee. Gehen wir des Weiteren 
davon aus, dass die Pflückerin die maximale jährliche Bo-
nuszahlung von 20 Prozent ihres Lohns erhält, dann läge 
ihr faktischer Lohn bei 211 Rupien (das heißt 2,69 Euro). 
Auf den Ladenpreis umgerechnet verbleiben bei der Pflü-
ckerin pro 100 Gramm Tee 8,9 Cent und damit weniger als 
drei Prozent des Endpreises. Dies wäre ihr maximal mög-
licher Anteil. Wenn hingegen die täglich vorgeschriebene 
Erntemenge auf beispielsweise 15 Kilogramm steigt und 
die Bonuszahlung ausbleibt, wie dies vielfach die Praxis ist 
(Business Standard 2017), dann erhielte die Teepflückerin 
umgerechnet einen Anteil von 1,4 Prozent vom Endpreis.12

Der einzige deutsche Teeimporteur, der seine Preiskalku-
lation transparent macht, ist die Teekampagne (siehe Ab-
bildung 8).

12 Hierbei ist zu betonen, dass diese Lohnanteile keineswegs die ein-
zigen arbeitsbezogenen Kosten der Plantagenunternehmen sind, son-
dern Faktoren wie etwa die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen 
wie Unterkunft und medizinische Versorgung sowie die Beteiligung an 
der Alterssicherung hinzukommen (siehe dazu auch Kapitel 4).

Abbildung 7: Preismargen Marktsegment A – anonym (pro 100 Gramm)

* Darunter fallen: Kosten der Verpackung, des Frachttransports sowie Mehrwertsteuer
** «Free on board»-Preis
Quelle: Eigene Kalkulation auf Basis von Interview 11
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Die Kalkulation der Teekampagne verdeutlicht, dass insbe-
sondere der Direktankauf großer Mengen Darjeelingtees 
von der Plantage (unter Ausschluss von Zwischenhänd-
lern) erhebliche Kosteneinsparungen ermöglicht. Hinzu 
kommen die Verpackungskosten, die bei knapp fünf Pro-
zent des Endpreises liegen und nicht bei 25 Prozent wie im 
ersten Beispiel. Auch die Transportkosten fallen mit kaum 
mehr als einem Prozent im Vergleich zu den drei Prozent 
im ersten Beispiel deutlich niedriger aus. Zudem liegt die 
Nettogewinnspanne der Teekampagne mit knapp sechs 
Prozent deutlich unter den 15 bis 20 Prozent im ersten Bei-
spiel. All diese Faktoren führen dazu, dass über 50 Prozent 
des Endpreises in Indien verdient werden. 

Aber: Auch das Modell der Teekampagne beinhaltet kei-
nen Mechanismus zur Erhöhung der Einkommen der 
Teepflückerinnen. Es landet zwar mehr Geld bei dem Pro-
duzenten, aber nicht bei der Pflückerin. In aller Regel er-
hält sie den ortsüblichen Lohn in Darjeeling und keinen 
Cent mehr. Ihr maximal möglicher Anteil am Gesamtpreis 
liegt damit unwesentlich höher als in dem vorigen Bei-
spiel, nämlich bei knapp drei Prozent. 

Das Unternehmen J. Thomas publiziert monatlich die ge-
handelten Mengen und Preise im Marktsegment B, also 
im Handel über die Auktion. Aufgrund der massiven Ernte-
ausfälle von Darjeelingtee in den Jahren 2017 und 201813 
sind in der Abbildung 9 die Daten aus dem Jahr 2016 auf-
geführt, die die Mengenverhältnisse und Preisschwankun-
gen gut veranschaulichen. 

Nur ein geringer Teil der jährlichen Ernte aus Darjeeling 
wird über die Auktion in Kolkata gehandelt: Im Jahr 2016 

stellte die gehandelte Menge von 2.400 Tonnen weniger 
als ein Drittel der gesamten Ernte dar. Zudem ist auffällig, 
dass vor allem die Monsoon-Flush- und Autumn-Flush-Ern-
ten über die Auktion gehandelt werden, also die Ernten 
aus den Monaten Juli bis November. Die Mengen aus den 
First- und Second-Flush-Monaten in der ersten Hälfte des 
Jahres, die sehr viel höhere Preise bringen, werden kaum 
über die Auktion gehandelt. Dementsprechend sind auch 
die Preise deutlich niedriger als im Marktsegment A, dem 
direkten Handel. Die Preise pro Kilogramm liegen auf der 
Auktion, von dem Monat April (der Spitzenzeit der First-
Flush-Ernte) abgesehen, umgerechnet zwischen 2,80 und 
6,30 Euro. 

Wichtig ist zu beachten, dass die Löhne der Pflückerinnen 
nur einen Teil der Produktionskosten ausmachen. In den 
Interviews machten die Produzenten sehr unterschiedliche 
Angaben zu diesen Kosten. Die aktuellsten öffentlich zu-
gänglichen Angaben zu den Produktionskosten in Darjee-
ling stammen von der FAO aus dem Jahr 2010. Darin wur-
de geschätzt, dass die Produktionskosten pro Kilogramm 
(inklusive sämtlicher Kosten, die für Löhne, Unterkunft etc. 
der Arbeiter*innen anfallen) bei 200 bis 225 Rupien (2,60 
bis 2,95 Euro) pro Kilogramm liegen. Zusätzlich fallen 100 
bis 125 Rupien (1,30 bis 1,64 Euro) für administrative Kos-
ten wie Steuern und Ähnliches an (FAO 2010: 121). Inzwi-
schen dürften die Kosten deutlich gestiegen sein. 

Der über die Auktion gehandelte Tee landet überwiegend 
als Beuteltee in den Einkaufsregalen. Die Preismargen im 

13  Siehe zu den Streiks, die zu den Ernteausfällen führten, Kapitel 4.
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* Darunter fallen: Abfüllung, Verpackung, Versicherungen, Ertragssteuern, Mehrwertsteuer 
** «Free on board»-Preis
Quelle: Eigene Kalkulation, auf Basis von www.teekampagne.de/Transparenz/Kalkulation-offen-legen
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Abbildung 8: Preismargen Marktsegment A – Teekampagne (pro 100 Gramm)

https://www.teekampagne.de/Transparenz/Kalkulation-offen-legen
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Marktsegment B können nur als idealtypische Schätzung 
angegeben werden (siehe Abbildung 10). Das hat unter-
schiedliche Gründe: Wie bereits erwähnt, veröffentlichen 
die Unternehmen diesbezüglich keine Zahlen. Zum an-
deren kommt Tee von sehr unterschiedlicher Qualität als 
Beuteltee auf den Markt. Orthodoxtee in Form ganzer 
verarbeiteter Teeblätter gilt als hochwertigste Form. Viel-
fach findet sich in Beuteln jedoch auch CTC-Tee, der zu 
niedrigeren Preisen gehandelt wird. Auch Teestaub, also 
Reste der Ernte, werden in Beuteltees vermarktet und zu 
besonders niedrigen Preisen an der Auktion in Kolkata ge-
handelt. 

Trotz aller Unzulänglichkeiten hilft die idealtypische Kal-
kulation in Abbildung 10 dabei, einen Eindruck von der 
Preisstruktur im Marktsegment B zu bekommen. Im Un-
terschied zu den beiden Beispielen der eigenen Direkt-
vermarktung in Marktsegment A verbleibt im Marktseg-
ment B bei der Supermarkt- oder Discounterkette rund die 
Hälfte vom Endpreis. Dies erzeugt erheblichen zusätzli-
chen Preisdruck. Das führt allerdings nicht dazu, dass sich 
die Preismarge der deutschen Teehändler und Mischer 
wesentlich schmälert: Deren Marge liegt bei 30 bis 40 Pro-
zent und bewegt sich damit in derselben Größenordnung 
wie im Marktsegment A. Der große Unterschied ist dar-
auf zurückzuführen, dass der Anteil des Endpreises, der 
bei dem Plantagenunternehmen am Anfang der Kette an-
kommt, nur ein Bruchteil dessen ist, was die Produzenten 
über Marktsegment A erhalten. Die Folge: Der Preisdruck 
ist hier deutlich höher. Lediglich fünf bis zehn Prozent vom 
Ladenpreis kommt dem Produzenten zugute. 

Für eine grobe Schätzung des Anteils der Teepflückerin 
sei hier beispielhaft der Preis für 100 Gramm des Meßmer 
Darjeeling Beuteltees (3,77 Euro) aus Abbildung 6 zugrun-
de gelegt: Erntet die Pflückerin an einem Arbeitstag neun 
Kilogramm Teeblätter, so erhält sie bei ihrem gegenwärti-
gen Lohn inklusive maximaler Bonuszahlung umgerechnet 
ebenfalls knapp mehr als zwei Prozent des Ladenpreises. 
Auch wenn von der Ostfriesischen Tee Gesellschaft und 
Teekanne keine konkreten Preiskalkulationen vorliegen, 
ist davon auszugehen, dass der Preisdruck in Darjeeling 
durch diese beiden Unternehmen besonders hoch ist, da 
sie den Handel in den Discountern und Supermärkten in 
Deutschland dominieren. 

Qualität hat seinen Preis –  
Darjeeling als Marke 

Der Teesektor in Darjeeling befindet sich in der Krise. In 
allen Gesprächen mit Vertreter*innen von Industrie und 
Behörden wurde deutlich, dass die Produzenten unter 
enormem Preisdruck stehen. Die Kosten für Arbeit (ins-
besondere die Kosten der Versorgung einer wachsenden 
Bevölkerung auf den Plantagen) sind in den letzten Jahren 
ebenso gestiegen wie die Kosten für Energie und Trans-

* Darunter fallen: Abfüllung, Verpackung, Versicherungen, Ertragssteuern, Mehrwertsteuer 
** «Free on board»-Preis
Quelle: Eigene Kalkulation, auf Basis von www.teekampagne.de/Transparenz/Kalkulation-offen-legen

Abbildung 9: Gehandelte Mengen und Preise von 
Darjeelingtee auf der Auktion in Kolkata (2016) 

Quelle: J. Thomas & Company Private Limited 2017: 24.  
Die Preise wurden vom Verfasser nach dem Wechselkurs  
von April 2019 von Rupien in Euro umgerechnet.

Januar
181 Tonnen

Mai
157 Tonnen

September
310 Tonnen

Februar
64 Tonnen

Juni
138 Tonnen

Oktober
231 Tonnen

März
49 Tonnen

Juli
291 Tonnen

November
354 Tonnen

April
44 Tonnen

August
399 Tonnen

Dezember
197 Tonnen

3,52 E/kg

3,60 E/kg

4,01 E/kg

4,41 E/kg

5,61 E/kg

6,33 E/kg

6,01 E/kg

8,74 E/kg

3,78 E/kg

2,79 E/kg

2,91 E/kg

3,55 E/kg

4,61 E/kg

Gesamt
2.415 Tonnen

https://www.teekampagne.de/Transparenz/Kalkulation-offen-legen


20 DIE LIEFERKETTE VON DARJEELING NACH DEUTSCHLAND

port. Hinzu kommt in den letzten Jahrzehnten der relative 
Wertverfall der Rupie gegenüber dem Euro. Zugleich ist 
der Preis für Tee im Marktsegment A durch die deutschen 
Importeure nach unten gedrückt worden (Interviews 8, 
10 und 15). Insbesondere in den Monaten um die Jahres-
wechsel geraten die Plantagenunternehmen regelmäßig in 
Zahlungsprobleme. Ein Industrie-Insider schätzte im Feb-
ruar 2019, dass die Hälfte der Plantagen in Darjeeling ihren 
Arbeiter*innen ausstehende Löhne schulden (Telegraph 
India 2019). In den Interviews machten Vertreter*innen der 
Industrie in Indien die deutschen Importeure für die Krise 
mitverantwortlich. Ein Vertreter eines indischen Unterneh-
mens sprach von der «Hamburg-Mafia», die den Preis drü-
cke: Insbesondere durch die Ausrichtung der deutschen 
Unternehmen auf den Reexport habe der Preisdruck in den 
letzten Jahren stark zugenommen (Interview 8). Auch der 
Vertreter des Tea Board of India bezeichnete den Markt 
insgesamt als «captive market», das heißt, dass sich die 
Marktpreise nicht wirklich durch Angebot und Nachfrage 
bilden, sondern dass das Oligopol einer kleinen Zahl von 
Importeuren die Bedingungen im Teesektor in Darjeeling 
diktiert. So würden Importeure beispielsweise aus Japan 
deutlich bessere Preise zahlen, aber zu kleine Mengen ab-
nehmen (Interview 14).

Oft wird argumentiert, dass das Problem der Plantagen in 
Darjeeling deren geringe Produktivität sei. Das ist einer-
seits richtig, weil die Unternehmen vor Ort in der Tat zu 
wenig in die Erneuerung der Teebüsche investieren. Ande-
rerseits ist es aber gerade das Spezifische des Darjeeling-
tees – die besondere Höhenlage und die Ernte von jungen 
Blättern –, worauf die geringeren Erträge pro Hektar zu-
rückzuführen sind. Hohe Qualität braucht höhere Preise. 

Deshalb versucht der Verband der Produzenten in Darjee-
ling, die Marke Darjeelingtee zu schützen, um die Preise zu 
sichern. Die indische Regierung beruft sich dabei auf Sek-
tion 3 des TRIPS-Abkommens zu geistigen Eigentumsrech-
ten im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO). Darin 
ist für Produkte, die in besonderer Weise mit ihrer Herkunft 
aus einer spezifischen Region verbunden sind, ein soge-
nannter geografischer Indikator (Geographical Indicator, GI) 
zur Kennzeichnung der Herkunft vorgesehen (FAO 2015: 
115). Seit 2003 ist für den indischen Markt gesetzlich vorge-
schrieben, dass nur Tee, der von Plantagen aus der Region 
Darjeeling kommt, auch unter diesem Label vermarktet wer-
den darf. 2007 beantragte Indien bei der EU-Kommission, 
Darjeeling auch im EU-Markt als geografische Angabe zu 
schützen. Dieser Antrag war zunächst, auch aufgrund eines 
Einspruchs Deutschlands, nicht erfolgreich. Seit 2016 be-
steht die Verpflichtung zur Herkunftskennzeichnung jedoch 
auch in der EU. Das heißt, nur Tee, der zu 100 Prozent aus 
Darjeeling kommt, darf als Darjeelingtee vermarktet werden. 

Zwar ist jetzt gesetzlich festgeschrieben, dass jeder Händ-
ler die Herkunft des Tees kennzeichnen muss, völlig un-
klar ist jedoch, wie diese Herkunftskennzeichnung jenseits 
der indischen Grenzen kontrolliert werden soll und wird. 
Es ist ein offenes Geheimnis, dass weltweit ein Vielfaches 
der jährlichen Ernte aus Darjeeling als «Darjeelingtee» in 
Beuteltees vermarktet wird (Kapitel 3). In mehreren Inter-
views auf indischer Seite wurde behauptet, es sei übliche 
Praxis, den hochwertigen Darjeelingtee in den Beuteln mit 
anderen Tees von niedrigerer Qualität zu mischen, aber als 
Darjeelingtee zu vermarkten. Öffentlich wollen die Produ-
zenten dies nicht kritisieren, zu groß ist die Abhängigkeit 
von den Importeuren.

Abbildung 10: Preismargen Marktsegment B*

* Die geschätzten Margen 
beziehen sich auf euro-
päische Teeimporte von 
Orthodoxtee allgemein, 
jedoch nicht speziell auf 
den aus Indien importier-
ten Tee. Daher können 
für Marktsegment B auch 
keine konkreten Preisan-
teile genannt werden. 
Quelle: Eigene Kalkulation 
auf Basis von CBI 2015
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4 Arbeitsbedingungen in Darjeeling

Gewerkschaftliche Organisierung 

Die Arbeitssituation auf den Teeplantagen in Westbenga-
len, in den Anbauregionen Darjeeling, Terai und Dooars, 
ist, wie in Kapitel 2 bereits beschrieben, bis heute kolonial 
geprägt: soziale Distanz zwischen (ganz überwiegend indi-
schem) Management und den (größtenteils zur ethnischen 
Minderheit der Gorkhas gehörenden) Arbeiter*innen bei 
gleichzeitiger extremer Abhängigkeit der Arbeiter*innen 
vom Plantagenbetreiber, die keineswegs nur den Lohn 
betrifft, sondern auch den kompletten Bereich der Re-
produktion (Nahrungsmittel, Unterkunft, Gesundheit). Bis 
zur politischen Unabhängigkeit Indiens 1947, so fasst es 
Khemraj Sharma zusammen, haben die Teearbeiter*innen 
«ein sklavenähnliches Leben geführt» (Sharma 2000: 60). 
Die kollektive Organisierung von Teearbeiter*innen war zu 
diesem Zeitpunkt strengstens verboten. Dennoch versuch-
ten Arbeiter*innen, sich in heimlichen nächtlichen Treffen 
im Untergrund zu organisieren (ebd.). Mit der politischen 
Unabhängigkeit Indiens verkauften die englischen Besitzer 
die Plantagen. Die neuen Besitzer waren meist erfolgreiche 
Unternehmerfamilien aus dem Süden Indiens, die bereits in 
anderen Branchen erhebliche Gewinne erwirtschaftet hat-
ten (Koehler 2015: 141). In Darjeeling begannen zugleich 
zwei verschiedene Gruppen, die Teepflückerinnen zu orga-
nisieren. Zunächst gründete die Kommunistische Partei CPI 
1946 eine Teegewerkschaft. Als Zweites konstituierte sich 
in den 1950er Jahren eine Gewerkschaft, die der lokalen 
Partei der Gorkha (Gorkha League) nahestand. Dass nahezu 
alle Teearbeiter*innen in Darjeeling der ethnischen Gruppe 
der Gorkha angehören, geht auf die bereits zuvor beschrie-
bene britisch-koloniale Expansion des Teeanbaus zurück. 

Die Gewerkschaftslandschaft im Teesektor Westbenga-
lens ist heutzutage mit 22 aktiven Gewerkschaften stark 
fragmentiert. Im Gegensatz dazu kann gerade in Darjeeling 
keineswegs von einer Zersplitterung gesprochen werden. 
Auf 70 der 87 Plantagen ist die Gewerkschaft der Gorkha, 
DTDPLU, als einzige aktiv (West Bengal Regional Labour 
Offices 2013). Die Organisationsmacht der DTDPLU zeigte 
sich bei dem über 100 Tage währenden Streik der Teear-
beiter*innen Ende 2017. Der Streik auf den Teeplantagen 
war Teil einer politischen Bewegung für mehr Autonomie 
in Darjeeling (siehe Infobox) und führte zu massiven Ernte-
ausfällen in den Jahren 2017 und 2018.

ARBEITSBEDINGUNGEN IN DARJEELING

Infobox

Die Autonomiebestrebungen  
der Gorkha in Darjeeling

Die Gorkha-Gewerkschaft DTDPLU ist eng ver-
knüpft mit der lokalen Autonomieregierung der 
Gorkha. Das kleine, angrenzende Sikkim ist – im 
Gegensatz zu Darjeeling – ein eigener indischer 
Bundesstaat. Bereits seit 1907 gibt es vonseiten 
der Gorkha immer wieder Bestrebungen, ein un-
abhängiges «Gorkhaland» zu gründen. Verschärft 
haben sich diese Forderungen seit den 1980er 
Jahren. 1980 wurde die Partei Gorkha National 
Liberation Front (GNLF) gegründet. Ein wichtiges 
Mittel der Protestbewegung für ein «Gorkhaland» 
ist der Streik (bandh). Nach einem 40-tägigen 
bandh 1987 wurde mit dem Darjeeling Gorkha 
Hill Council eine Teilautonomie durchgesetzt, was 
zunächst für Stabilität und Ruhe sorgte. Doch bald 
schon spaltete sich von der GNLF eine Gruppe 
ab, die auf militantere Weise für die völlige Auto-
nomie kämpfen wollte, Gorkha Janmukti Morcha 
(GJM). 2011 kam es erneut zu einem bandh, 
der auch den Teesektor einschloss. GJM, die 
Regierung von Westbengalen und die indische 
Staatsregierung einigten sich auf eine noch weiter 
reichende Teilautonomie des Verwaltungsbezirks 
von Darjeeling. In den anschließenden Wahlen 
des lokalen Parlaments gewann GJM alle 45 Sitze. 
2017 kam es dann erneut zu einem Streik. Unter 
der Ministerpräsidentin Westbengalens, Mamata 
Banerjee von der Trinamul-Kongresspartei, sollte 
die Sprache Bengali auch in Darjeeling als Pflicht-
fach in der Schule eingeführt werden. Von Mitte 
Juni 2017 bis Ende September 2017 gab es einen 
mehr als 100 Tage andauernden bandh, der vor 
allem auf den Teeplantagen stattfand. Die Ernte 
2017 fiel daher zu großen Teilen aus, und auch 
die Ernte 2018 war vermindert. Ein erheblicher 
Teil der politischen Führung der GJM und der 
DTDPLU-Führung befindet sich seitdem in Haft 
oder lebt im Untergrund.
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Hungerlöhne

Die Lohnfindung erfolgt in Westbengalen durch einen Me-
chanismus der Kollektivverhandlungen, die alle drei Jahre 
nach folgendem Muster ablaufen: Die Dachorganisation 
der Gewerkschaften, das Coordination Committee of Tea 
Workers Unions (CCTWU), richtet ihre Forderungen für 
Lohnerhöhungen an das Gremium der Plantagenunter-
nehmen, Constituent Committee of Planters Association 
(CCPA). Anschließend verhandeln die beiden Parteien bi-
lateral. Eine Einigung wird jedoch in der Regel nicht er-
zielt, sodass sich Vertreter*innen der Regierung des Bun-
desstaates Westbengalen einschalten. Durch Vermittlung 
des Staates wird nach oftmals zähen Verhandlungen auf 
mehreren Ebenen ein Ergebnis erzielt, das in der Regel re-
lativ nah bei dem ursprünglichen Lohnangebot des CCPA 
liegt (Sarkar 2015: 15). 

Insgesamt sind die Löhne im Teesektor in Westben-
galen schockierend niedrig. Für 2015 einigten sich 
die Verhandlungsparteien auf einen Tageslohn von zu-
nächst 112,50 Rupien (rund 1,50 Euro), der bis 2017 
auf 132,50 Rupien (1,74 Euro) stieg und im Nachgang 
des Streiks im April 2018 auf 176 Rupien (umgerechnet 
2,25 Euro) angehoben wurde (Telegraph India 2019). 
Das ist etwas mehr als die Hälfte von dem, was eine 
Regierungskommission als Mindestlohn für den Bun-
desstaat Westbengalen empfiehlt (342 Rupien) (Go-
vernment of India 2019: 68). 

Wie niedrig der aktuelle Lohn im Teesektor ist, wird 
deutlich, wenn man ihn mit den Löhnen in anderen 
Sektoren vergleicht. Im Jahr 2012 lag der Lohn im Teesek-
tor Westbengalens bei weniger als einem Drittel der Löhne 
im Bergbausektor (367 Rupien pro Tag) und des Durch-
schnittslohns in der verarbeitenden Industrie (303 Rupien 
pro Tag) (Sarkar 2015: 21). Kritisiert man diese extrem 
niedrigen Löhne, so werden von den Produzenten, aber 
auch von den deutschen Teeimporteuren meist zwei Ar-
gumente vorgebracht: (1) Die Löhne seien zwar niedrig, 
in den letzten Jahrzehnten aber doch angestiegen; ange-
sichts niedriger Produktivität seien zudem keine höheren 
Löhne bezahlbar. Darüber hinaus wird argumentiert, dass 
man (2) in die niedrigen Löhne ja auch die teuren Leis-
tungen einrechnen müsse, die das Plantagenunternehmen 
den einzelnen Haushalten an Leistungen zur Verfügung 
stelle (wie etwa Unterkunft, Grundnahrungsmittel, Ge-
sundheitsdienstleistungen oder Schulbildung). 

(1) In Bezug auf das erste Argument ist es zunächst wich-
tig, die hohe Inflationsrate in Indien miteinzuberechnen, 
denn in absoluten Zahlen wirken die Lohnerhöhungen 
von knapp 63 Rupien 2009 auf 176 Rupien heute in der 
Tat erheblich. Blickt man jedoch auf die Entwicklung der 
Reallöhne, zeigt sich ein deutlich anderes Bild (siehe Ab-
bildung 11): Zwischen Ende der 1960er Jahre und Anfang 
der 2010er Jahre ist in Assam und Westbengalen der Re-
allohn stark gesunken, während er nicht nur in anderen 
Plantagensektoren (Kaffee und Kautschuk), sondern auch 

Abbildung 11: Durchschnittlicher realer Tageslohn im indischen Plantagensektor*

1976

Kaffee
163 Rupien

Tee Nordosten
127 Rupien

Tee Süden
233 Rupien

Kautschuk
299 Rupien

1963–1965

Kaffee
127 Rupien

Tee Nordosten
202 Rupien

Tee Süden
160 Rupien

Kautschuk
146 Rupien

Plantagensektor insgesamt
187 Rupien

Plantagensektor insgesamt
151 Rupien

* In Rupien, errechnet nach dem Wert von 1960. Im April 2019 betrug der Wechselkurs zwischen Euro und Rupie eins zu 78.
Quelle: India Labour Journal 2013, zit. nach: Sarkar 2015: 23
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im Teesektor im Süden Indiens (in Tamil Nadu, Kerala und 
Karnataka) signifikant gestiegen ist. Im Jahr 2017 bedeu-
tete das: Die Löhne in Kerala (310 Rupien pro Tag) und 
Karnataka (263 Rupien pro Tag) waren doppelt so hoch 
wie in Westbengalen. Auch in Tamil Nadu waren sie mit 
241 Rupien mehr als 100 Rupien höher als dort. Hinzu 
kommt, dass die Tees aus dem Süden auf den Auktionen 
deutlich niedrigere Preise erzielen als die Tees aus Darjee-
ling (Telegraph India 2017). Der Tagessatz für Teepflücke-
rinnen in Darjeeling liegt sogar unter dem «National Rural 
Guarantee Employment Scheme» von 179 Rupien, das als 
Notfallmaßnahme für extrem arme, arbeitslose Haushalte 
auf dem Land gedacht ist. Der Mindestlohn für «unskilled 
agricultural workers» in anderen Sektoren in Westbenga-
len beträgt 221 Rupien pro Tag. Selbst wenn man die jähr-
liche Bonuszahlung mit einberechnet, liegt der Lohn auf 
den Teeplantagen deutlich darunter. 

(2) Zur zweiten vorgebrachten Begründung für die extrem 
niedrigen Löhne ist Folgendes zu sagen: Der «Plantations 
Labour Act» folgt in Artikel 2 explizit der Definition des 
«Minimum Wages Act» von 1948, der vorsieht, dass die 
Entlohnung auch in nicht-monetären Formen erfolgen 
kann. Oftmals wird argumentiert, diese Leistungen wür-
den in den südlichen Produktionsregionen nicht geleistet 
und die erhebliche Differenz des Lohnniveaus sei damit zu 
erklären. Dies ist schlichtweg falsch. Auch in den südli-
chen Bundesstaaten werden die gesetzlich festgeschriebe-
nen verpflichtenden Leistungen («statutory benefits») be-
reitgestellt. Dazu zählen die medizinische Versorgung auf 
der Plantage, Unterkunft, Trinkwasser, sanitäre Anlagen, 

Kinder- und Säuglingsbetreuung sowie Primarschulun-
terricht. Lediglich die Bereitstellung von subventionierten 
Grundnahrungsmitteln und Energieträgern wie Brennholz 
findet im Süden nicht statt (Sarkar 2015: 26). 

Es stellt sich somit zunächst die Frage, weshalb die Gewerk-
schaften in Darjeeling nicht in der Lage sind, höhere Löhne 
auszuhandeln. Dies gilt insbesondere für die DTDPLU, denn 
aufgrund der gemeinsamen ethnischen Identität der Arbei-
ter*innen kann die Gewerkschaft in Darjeeling einen hohen 
Organisierungsgrad vorweisen. Doch dies allein scheint 
nicht auszureichen. Es gibt unterschiedliche Gründe für die 
relativ schwache Verhandlungsposition der Gewerkschaft: 
Erstens nutzt DTDPLU der eigene starke Organisierungs-
grad in Darjeeling wenig, weil gemeinsam mit den grö-
ßeren Teeregionen Dooars und Terai verhandelt wird. Wie 
oben bereits beschrieben, sitzen hier 22 Gewerkschaften 
mit höchst unterschiedlichen ideologischen Ausrichtungen 
und Interessen am Verhandlungstisch, was faktisch zu der 
sehr schwachen Position der Gewerkschaften gegenüber 
der Unternehmerseite führt. Zweitens sind Frauen in der 
Spitze der Gewerkschaft nicht vertreten, obwohl sie den 
überwiegenden Teil der Teearbeiter*innen ausmachen. Ein 
dritter Grund ist, dass der aktuelle Verhandlungsmechanis-
mus die Gewerkschaften in Darjeeling benachteiligt, bei-
spielsweise im Vergleich zu der Situation im Süden des 
Landes: Dort existieren Mindestlöhne, die nicht verhandelt, 
sondern vom Staat festgesetzt und zweimal jährlich an die 
Inflation angepasst werden. 

2012

Kaffee
232 Rupien

Tee Nordosten
162 Rupien

Tee Süden
251 Rupien

Kautschuk
377 Rupien

2009

Kaffee
254 Rupien

Tee Nordosten
176 Rupien

Tee Süden
249 Rupien

Kautschuk
391 Rupien

Plantagensektor insgesamt
200 Rupien

Plantagensektor insgesamt
188 Rupien

* In Rupien, errechnet nach dem Wert von 1960. Im April 2019 betrug der Wechselkurs zwischen Euro und Rupie eins zu 78.
Quelle: India Labour Journal 2013, zit. nach: Sarkar 2015: 23
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 Der «Plantations Labour Act»  
 regelt nicht nur die Arbeits-  
 bedingungen, sondern auch  
 Standards bezüglich Unterkunft,  
 medizinischer Versorgung  
 und Kinderbetreuung. 
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Formen der Regulierung

Wie in Kapitel 2 ausgeführt, liegt die Regulierungsmacht 
von Arbeitsbeziehungen auf den Plantagen in Darjeeling 
nicht allein in staatlicher Hand. Neben der staatlichen Ge-
setzgebung spielen auch freiwillige Codes of Conduct eine 
zentrale Rolle, durch die Plantagenunternehmen sich zerti-
fizieren lassen müssen, wenn sie den deutschen Markt be-
liefern wollen. In den folgenden drei Unterkapiteln werden 
daher die wichtigsten Regelungen durch den «Plantations 
Labour Act» ebenso dargestellt wie die Regelungen durch 
das Rainforest-Alliance-Siegel und den Fairtrade-Standard. 

Der indische Staat – der «Plantations Labour Act»
Der «Plantations Labour Act» (PLA) trat 1951 in Kraft und 
ist in den 1960er und 1980er Jahren mehrfach überarbei-
tet worden. Er gilt für alle Plantagensektoren des Landes, 
also neben Tee- beispielsweise auch für Kautschuk-, Kaf-
fee-, Palmöl- oder Kardamomplantagen. Unter die Defini-
tion von «Plantage» fällt jeder Betrieb, der mindestens fünf 
Hektar groß ist oder mindestens 15 Angestellte hat. 

Der PLA gibt vor, dass die Arbeitszeiten von neun Stunden 
pro Tag bzw. 48 Stunden pro Woche nicht überschritten 
werden dürfen. Falls Überstunden (maximal sechs Stun-
den pro Woche) anfallen oder an Feiertagen gearbeitet 
wird, sollen die Arbeiter*innen für diese Zeit den doppel-
ten Stundenlohn erhalten. Kein*e Arbeiter*in soll außer-
halb der Zeit von 6:00 Uhr bis 19:00 Uhr arbeiten. Alle fünf 
Stunden sollte es mindestens eine halbstündige Pause ge-
ben. Jeder Arbeitskraft steht im Jahr bezahlter Urlaub in 
Abhängigkeit von der Anzahl der geleisteten Arbeitstage 
zu. Der PLA sieht zudem vor, dass das Unternehmen und 
die Arbeiter*innen in eine Art Pensionskasse einzahlen. 
Zwölf Prozent des Lohns werden dafür abgezogen und ein 
ebenso hoher Betrag wird von dem Unternehmer in diese 
Kasse eingezahlt. Zusätzlich zur Bezahlung gibt es ein Sys-
tem von Bonuszahlungen: Einmal im Jahr sollen die Arbei-
ter*innen eine Bonuszahlung zwischen acht und maximal 
20 Prozent ihres jährlichen Lohns erhalten. Die Höhe der 
Zahlung ist von der von A bis D klassifizierten Qualität der 
jeweiligen Plantage abhängig. Dieses System der Bonus-
zahlungen ist nicht nur intransparent, sondern häufig auch 
nicht aktuell: Plantagen, die die Qualität der Produktion 
über die letzten Jahre enorm verbessert haben, werden 
noch immer niedriger eingestuft als «altehrwürdige Planta-
gen» mit bekanntem Namen, die aber in einem schlechten 
Zustand sind (Interview 13). Oftmals werden Bonuszah-
lungen von den Unternehmen zudem gar nicht ausgezahlt 
(Interview 8; Business Standard 2017).

Der PLA beschränkt sich nicht auf die Regulierung der Ar-
beitsbedingungen, sondern verpflichtet das Unternehmen 
zu einer Reihe von Grundversorgungsmaßnahmen (siehe 
Tabelle 1). Er trägt damit der Tatsache Rechnung, dass auf 
den Plantagen Indiens kein rein kapitalistisches Lohnar-
beitsverhältnis, sondern eine vielschichtige Abhängigkeit 
zwischen Arbeiter*innen und Management herrscht.
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Tabelle 1: Bestimmungen des «Plantations Labour Act» (PLA) (Auswahl)

Quelle: Government of India 1951

Zu diesen Bereichen der Grundversorgung kommen zwei 
weitere Bereiche hinzu, die ausschließlich in Assam und 
Westbengalen bereitgestellt werden müssen. Dies ist ei-
nerseits der subventionierte Verkauf von Grundnahrungs-
mitteln an die Arbeiter*innen und andererseits die kosten-
lose Bereitstellung von Brennholz (Sarkar 2015: 25). 

Das Rainforest-Alliance-Siegel
Die Rainforest Alliance ist ein führender Akteur in der glo-
balen Zertifizierungsindustrie. 2017 lag der Umsatz des 
Konzerns bei 40 Millionen US-Dollar. Absehbar wird er 
deutlich wachsen, da 2018 die Fusion von Rainforest und 
UTZ realisiert wurde. Zu den führenden Geldgebern von 
Rainforest mit Beiträgen von über 100.000 US-Dollar zäh-
len Mc Donalds ebenso wie Teekanne und Unilever.  Auch 
Tata Global Beverages gehörte in der Vergangenheit zu 
den größten Sponsoren. Über 100 verschiedene Produkte 

können mit dem Rainforest-Alliance-Siegel in der Landwirt-
schaft zertifiziert werden. Eng verbunden mit Rainforest ist 
das Sustain able Agriculture Network (SAN), das die Stan-
dards und Kriterien entwickelt hat, anhand derer das Siegel 
vergeben wird. Eine überschaubare Anzahl von etwa zehn 
Organisationen weltweit ist autorisiert, den SAN-Standard 
zu zertifizieren und die Kontrollen durchzuführen. Die größ-
te dieser Organisationen ist Sustainable Farm Certification 
International, eine Tochtergesellschaft von Rainforest Alli-
ance. Eine SAN-Zertifizierung gilt drei Jahre und wird von 
jährlichen Kontrollen (sogenannten Audits) begleitet. Der 
SAN-Standard besteht aus 119 Kriterien. 37 davon gelten 
als «Critical Criteria». Die Einhaltung dieser 37 Kriterien ist 
die Voraussetzung dafür, die Zertifizierung zu erhalten und 
beizubehalten. Die übrigen 82 Kriterien gelten als «Conti-
nuous Improvement Criteria». Bei diesen Kriterien sollen 
die zertifizierten Plantagen über einen Zeitraum von sechs 

Trinkwasser Art. 8 Ausreichender Zugang zu Trinkwasser muss allen Arbeiter*innen an gut  
zugänglichen Orten der Plantage zur Verfügung gestellt werden.

Toiletten Art. 9 Für Frauen und Männer getrennte Toiletten sollen in ausreichender Zahl und  
an gut zugänglichen Orten der Plantage zur Verfügung gestellt (9.1) und sauber 
gehalten (9.2) werden.

Medizinische  
Versorgung

Art. 10 Auf jeder Plantage soll medizinische Versorgung entsprechend den jeweiligen  
Vorgaben durch die Regierung des Bundesstaates bereitgestellt werden. 

Kantinen Art. 11 Für jede Plantage mit 150 oder mehr Arbeiter*innen kann die jeweilige Regierung 
des Bundesstaates Vorgaben für die Bereitstellung einer Kantine machen.

Kinder versorgung Art. 12 Wenn 50 oder mehr Frauen auf der Plantage arbeiten oder 20 oder mehr Kinder 
unter sechs Jahren auf der Plantage leben, muss der Betreiber angemessene 
Räumlichkeiten zur Betreuung der Kinder bereitstellen. Bundesstaaten können 
auch Vorgaben für Plantagen mit weniger Arbeiter*innen oder Kindern machen.

Räumlichkeiten 
zur Erholung

Art. 13 Dem Bundestaat steht es frei, Vorgaben zur Bereitstellung von Räumlichkeiten  
für die Erholung der Arbeiter*innen zu machen.

Schulen Art. 14 Wenn mehr als 25 Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren auf  
der Plantage leben, steht es dem Bundestaat frei, Vorgaben zur Bereitstellung  
von Schulunterricht zu machen.

Unterkunft Art. 15 Unterkünfte für Arbeiter*innen und ihre Familien, die auf der Plantage leben,  
müssen vom Betreiber bereitgestellt und instand gehalten werden; dies gilt auch 
für Arbeiter*innen, die mindestens sechs Monate durchgehend auf der Plantage 
gearbeitet haben und außerhalb von ihr leben. Spezifischere Regelungen zu den 
Mindeststandards der Unterkunft und Ähnlichem obliegen dem Bundesstaat. 

Hilfsgegenstände Art. 17 Dem Bundestaat obliegt es, die Bereitstellung notwendiger Hilfsmittel wie  
Regenschirme, Decken, Regencapes und anderer Gegenstände zum Schutz  
gegen Kälte und Regen zu regeln.
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Löhne Kriterium 4.5 Alle Arbeiter*innen erhalten mindestens den gesetzlichen Mindestlohn  
(bzw. Löhne auf Basis von Kollektivverhandlungen). Falls nach Akkord  
bezahlt wird, dürfen diese Löhne ebenfalls nicht unter dem Mindestlohn 
liegen. Arbeiter*innen dürfen keine Lohnabzüge für die Kosten von 
Arbeitsutensilien oder Arbeitskleidung erhalten. 

Beschwerde-
mechanismus

Kriterium 4.9 Das Management führt einen Beschwerdemechanismus ein, über  
den Arbeiter*innen Verletzungen von Arbeitsrechten melden können.  
Das Management informiert sämtliche Arbeiter*innen sowohl über  
diesen Mechanismus als auch über externe Beschwerdemöglichkeiten  
und stellt sicher, dass eine Beschwerde keine negativen Konsequenzen  
für die Arbeiter*innen hat.

Trinkwasser Kriterium 4.12 Alle Arbeiter*innen und ihre Familien haben sicheren Zugang zu  
Trinkwasser, sei es durch gut erreichbare, öffentlich zugängliche  
Quellen, sei es auf der Plantage.

Unterkunft Kriterium 4.13 Unterkünfte, die trocken sind, vor Wind, Regen und Kälte angemessen 
schützen, mit getrennten Betten für jede*n Bewohner*in ausgestattet  
sind und abschließbare Türen haben, müssen den Arbeiter*innen zur  
Verfügung gestellt werden.

Tabelle 2: Kriterien des SAN-Standards zur Vergabe des Rainforest-Alliance-Siegels (Auswahl)

Quelle: SAN 2017

Jahren zeigen, dass sie insgesamt Fortschritte erzielen. Die 
119 Kriterien sind nach vier übergeordneten Prinzipien ge-
ordnet: (1) effektives Planungs- und Managementsystem, 
(2) Erhaltung von Biodiversität, (3) Erhaltung von natürli-
chen Ressourcen sowie (4) verbesserte Lebensbedingun-

gen. Für die vorliegende Untersuchung ist ausschließlich 
das vierte Prinzip relevant (siehe Tabelle 2). «Critical Crite-
ria», die unbedingt eingehalten werden müssen, wurden 
unter anderem in folgenden Bereichen definiert: Löhne, Be-
schwerdemechanismen, Trinkwasser und Unterkünfte. 

Der Fairtrade-Standard
Das Fairtrade-System besteht aus Fairtrade International, 
das die Fairtrade-Standards hinter dem Siegel definiert 
und weiterentwickelt. Als Dachverband fasst Fairtrade 
International die 27 nationalen Fairtrade-Organisationen 
(in Deutschland: Transfair) zusammen. Ebenso gehören 
die drei regionalen Produzentennetzwerke aus den Kon-
tinenten Afrika, Asien und Lateinamerika Fairtrade Inter-
national an. Die Fairtrade-Tochtergesellschaft FLOCERT 
organisiert die Zertifizierung und die Kontrollen weltweit. 
Wie bei Rainforest lässt sich zwischen Kern- und Entwick-
lungskriterien unterscheiden. Grundsätzlich unterscheidet 
sich das Fairtrade-System von allen anderen Nachhaltig-
keitslabeln dadurch, dass neben den Marktpreisen zusätz-
liche Fairtrade-Prämien an die Produzenten gezahlt wer-
den. Die Höhe der Fairtrade-Prämie wird bestimmt über 
den Anteil der Produktion, der unter dem Fairtrade-Siegel 
vermarktet wird. Über die Verwendung der Prämie ent-
scheidet ein sogenanntes Prämienkomitee. Nach Zerti-
fizierung werden die Standards innerhalb der ersten drei 
Jahre zweimal überprüft, danach auch unangemeldet. Die 
Fairtrade-Standards unterscheiden Standards für bäuer-
liche Kooperativen, für Vertragsanbau und für Plantagen 
sowie für Händler in der Lieferkette. Zudem werden je-

weils produktspezifische Standards über diese Grundstan-
dards hinaus definiert, so auch für den Teesektor. 

Der «Hired Labour Standard» für Plantagen ist in fünf Kapi-
tel unterteilt. Diese beinhalten (1) allgemeine Voraussetzun-
gen zur Zertifizierung, (2) soziale Entwicklung, (3) Arbeits-
bedingungen, (4) ökologische Entwicklung, (5) Vorgaben 
für den Handel. 

Trotz des übergeordneten «Hired Labour Standard» wird im 
teespezifischen Standard explizit für die Region Darjeeling 
eine Ausnahme gemacht. Aufgrund der «kritischen ökono-
mischen Situation» in der Region darf in Darjeeling auch 
Grundbedarf für Arbeiter*innen wie Unterkunft, Wasser 
und sanitäre Versorgung teilweise aus der Fair trade-Prämie 
gezahlt werden (Fairtrade 2011: 2.1.2). Zudem dürfen auch 
Infrastrukturprojekte aus Fairtrade-Prämien bezahlt wer-
den, wenn einerseits klar belegt werden kann, dass die Ar-
beiter*innen dies unterstützen, und andererseits mindes-
tens 50 Prozent der Kosten von dem Unternehmen selbst 
getragen werden (ebd.: 2.1.3). Bei der Teeproduktion kann 
das Unternehmen 20 Prozent der Prämie einbehalten und 
für Investitionen nutzen, um damit die von Fairtrade ein-
geforderten Arbeitsstandards umzusetzen (ebd.: 2.1.4). 
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Schließlich wird im Bereich Teehandel festgehalten, dass 
der Händler von Fairtrade Tee 60 Prozent des Preises vorab 
bezahlen muss, falls der Teeproduzent dies wünscht (ebd.: 
5.4). Diese Ausnahmen des Fairtrade-Standards speziell für 
die Region Darjeeling unterstreichen die tiefe Krise der Tee-
produktion, die in Kapitel 3 näher dargestellt worden ist. 

Anstatt jedoch die Konsequenz zu ziehen und Plantagen, 
die gesetzliche Standards nicht einhalten, die Zertifizierung 
zu entziehen, wird von Fairtrade umgekehrt der Standard 
den Realitäten angepasst, indem spezielle Ausnahmen für 
Darjeeling gemacht werden.14

Fairtrade-Prämie Kriterium 2.1 Über die Verwendung der Fairtrade-Prämie entscheidet ein Komitee,  
das mehrheitlich aus Arbeiter*innen besteht, die von sämtlichen Arbei-
ter*innen der Plantage gewählt wurden und einmal jährlich auf einer  
Betriebsversammlung berichten. Die Prämie darf nicht für gesetzlich  
vorgeschriebene Investitionen des Unternehmens genutzt werden.  
Sie muss in Investitionen fließen, von denen die Arbeiter*innen direkt  
profitieren. 

Transparenz Kriterium 2.2 Das Unternehmen muss alle Arbeiter*innen umfassend über  
das Fairtrade- System informieren, inklusive Zweck der Prämie und  
Rolle des Komitees. 

Löhne Kriterium 3.5 Das Unternehmen muss Löhne bezahlen, die mindestens dem gesetz-
lichen Mindestlohn (bzw., falls vorhanden, der Kollektiv vereinbarung)  
entsprechen. Bei Akkordarbeit muss es einen Lohn zahlen, der dem  
durchschnittlichen Stundenlohn entspricht. Wenn die Entlohnung unter 
dem von Fairtrade festgelegten existenzsichernden Lohn liegt, muss  
das Unternehmen jährlich die Löhne erhöhen, um schrittweise  
die Differenz zum existenzsichernden Lohn zu verringern. 

Beschwerde-
verfahren

Kriterium 3.5 Das Unternehmen muss über ein anonymes Beschwerdeverfahren  
verfügen, dass den Arbeiter*innen bekannt ist. 

Unterkunft Kriterium 3.5 Die Unterkünfte für Arbeiter*innen und ehemalige Arbeiter*innen  
müssen bautechnische Sicherheit, Privatsphäre, Sicherheit und Hygiene 
angemessen gewährleisten. Die Unterkünfte müssen regelmäßig instand 
gehalten und modernisiert werden. Wenn sanitäre Einrichtungen gemein-
sam genutzt werden, so muss eine ausreichende Zahl an Toiletten und 
Waschgelegenheiten mit sauberem Wasser zur Verfügung stehen.  
Familienunterkünfte müssen unter anderem mit einem ausreichenden  
Belüftungssystem, Tageslicht sowie Zugang zu künstlichem Licht, Ver-
sorgung mit sauberem Trinkwasser, sanitären Anlagen in ausreichender 
Zahl und einem Abwassersystem ausgestattet sein.

Wasser und  
sanitäre Anlagen

Kriterium 3.6 Das Unternehmen muss am Arbeitsplatz Trinkwasser sowie saubere  
Toiletten, eine Möglichkeit zum Händewaschen und Umkleideräume  
für alle Arbeiter*innen bereitstellen. 

Medizinische  
Versorgung

Kriterium 3.6 Das Unternehmen muss Zugang zu angemessener medizinischer  
Versorgung leisten, das heißt entweder kostenlosen Transport zum  
nächstgelegenen Krankenhaus oder kostenlose medizinische Versorgung 
vor Ort bereitstellen. Nach drei Jahren muss das Unternehmen eine  
kostenlose medizinische Versorgung am Arbeitsplatz bieten, zu festen  
Zeiten innerhalb der Arbeitszeit. 

Tabelle 3: Kriterien des Fairtrade-Standards für lohnabhängig Beschäftigte (Auswahl)

Quelle: Fairtrade 2014 
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Der internationale Rahmen –  
menschenrechtliche Sorgfaltspflichten 
Bisher wurden in diesem Kapitel sowohl die Grundlagen 
der staatlichen Regulierung von Arbeitsbedingungen im 
Teesektor Indiens als auch die beiden in Darjeeling domi-
nierenden privaten, freiwilligen Nachhaltigkeitsstandards 
Rainforest Alliance und Fairtrade dargestellt. Dabei ist 
deutlich geworden, dass die Importeure, die den größ-
ten Teil der Preismargen einstreichen und dadurch den 
Preisdruck in der Primärproduktion erheblich verschärfen, 
zugleich über die Durchsetzung der Nachhaltigkeitsstan-
dards zusätzliche Kosten, die mit der Zertifizierung verbun-
den sind, bei den Plantagenunternehmen erzeugen. Die 
Wirkung der Zertifizierung ist also paradox. Um Importeu-
re für jene Menschenrechtsverletzungen verantwortlich zu 
machen, die in direktem Zusammenhang mit der Herstel-
lung und dem Transport der importierten Produkte stehen, 
sind in den letzten Jahren auf Ebene der Vereinten Natio-
nen und in Deutschland Verhandlungen über die Einfüh-
rung menschenrechtlicher Instrumente geführt worden. 
Denn aktuell haben die Opfer von Menschenrechtsverlet-
zungen – begangen durch Tochtergesellschaften oder Zu-
lieferer deutscher Unternehmen – kaum eine Möglichkeit, 
ihre Menschenrechte einzuklagen.

Der UN-Menschenrechtsrat hat 2011 «Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte» verabschiedet. Zentraler 
Bestandteil der Prinzipien ist die Anerkennung der staat-
lichen Pflicht zum Schutz der Menschenrechte. Demnach 
müssen Staaten Maßnahmen ergreifen, um Menschen vor 
Menschenrechtsverstößen durch Unternehmen effektiv 
zu schützen. Darüber hinaus stehen Unternehmen in der 
Verantwortung, sowohl bei sich selbst als auch bei ihren 
Lieferanten Menschenrechtsverstöße durch geeignete 
Verfahren zu verhindern und gegebenenfalls wiedergutzu-
machen. In einigen Ländern wurde diese menschenrechtli-
che Sorgfaltspflicht bereits in nationales Recht umgesetzt: 
in Frankreich durch eine umfassende menschenrechtliche 
Sorgfaltspflicht für große Unternehmen, in Großbritannien 
und den Niederlanden in Bezug auf Zwangs- und Kinder-
arbeit. 

Ende 2016 hat die Bundesregierung den «Nationalen Ak-
tionsplan Wirtschaft und Menschenrechte» (NAP) ver-
abschiedet, der deutsche Unternehmen dazu auffordert, 
ihren menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten entlang 
ihrer Lieferketten nachzukommen. Der NAP soll die «Leit-
prinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte» der Verein-
ten Nationen auf deutscher Ebene umsetzen. Er basiert je-
doch auf Freiwilligkeit, die Nichtbeachtung ist mit keinerlei 
Sanktionen verbunden. Für alle Unternehmen, die diese 
Vorgaben ignorieren, gibt es weder Strafen noch Bußgel-
der. Ziel des Aktionsplans ist es, dass bis 2020 50 Prozent 
aller Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeiter*innen 
menschenrechtliche Sorgfalt umsetzen. 

Aktuell sieht es danach aus, als würde die Bundesregie-
rung die Kriterien zur Bewertung der menschenrechtlichen 

Sorgfalt der deutschen Unternehmen verwässern, damit 
es überhaupt eine Chance gibt, die angestrebte Quote zu 
erreichen (Paasch 2019). Die Bundesregierung hat bei der 
Verabschiedung des Plans angekündigt, die Einführung 
gesetzlicher Maßnahmen zu überprüfen, sollte das Ziel 
der freiwilligen Umsetzung durch deutsche Unternehmen 
nicht erreicht werden. Darum fordern die Zivilgesellschaft 
in Deutschland sowie die Fraktionen der LINKEN und der 
Grünen im Deutschen Bundestag ein verbindliches Ge-
setz, das deutsche Unternehmen dazu verpflichten soll, 
den Schutz von Menschenrechten in ihren Lieferketten si-
cherzustellen. Auch einzelne Unternehmen in Deutschland 
(ebd.) und Teile des Kabinetts der Bundesregierung spre-
chen sich für ein solches Gesetz aus. Aus dem CSU-ge-
führten Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) ist bereits ein Entwurf 
für ein solches Gesetz an die Öffentlichkeit gelangt. 

Neben der Debatte um ein Lieferkettengesetz in Deutsch-
land finden auf Ebene der Vereinten Nationen Verhandlun-
gen über ein Abkommen zu Wirtschaft und Menschen-
rechten (UN-Treaty) statt, das auf den UN-Leitprinzipien 
von 2011 aufbaut, jedoch zu einem völkerrechtlich ver-
bindlichen Instrument werden soll. Seit Mitte 2018 liegt ein 
erster Entwurf (Zero-Draft) für ein solches Abkommen vor. 

Ein verbindliches UN-Abkommen zu Wirtschaft und Men-
schenrechten und ein deutsches Lieferkettengesetz könn-
ten erheblich zum Schutz und zur Durchsetzung von Men-
schenrechten und Arbeitsrechten auf den Teeplantagen 
Darjeelings beitragen. Notwendige Voraussetzung dafür 
wäre, dass diese Instrumente auf die wichtigsten deut-
schen Importeure angewandt werden können und wer-
den. Die meisten dieser Unternehmen gelten mit weniger 
als 500 Mitarbeiter*innen als mittelständische Unterneh-
men. Für sie würde der NAP in seiner bisherigen Definition 
damit nicht gelten. 

Außerdem können diese Instrumente nur dann ihre volle 
Wirkung entfalten, wenn sie im Gegensatz zu den privaten 
Standards von Rainforest und Fairtrade verwaltungs- und 
zivilrechtlich relevant wären: Dann könnte die gesetzliche 
Verpflichtung zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten 
mit der rechtlichen Haftung der Unternehmen verbunden 
werden. Darüber hinaus bräuchten Teepflückerinnen und 
Gewerkschaften individuelle und kollektive Klagemöglich-
keiten sowie Zugang zu Informationen über solche unter-
nehmerischen Entscheidungsprozesse, die sie unmittelbar 
betreffen. Technisch umsetzbar wäre die Einhaltung der 
Sorgfaltspflichten für deutsche Teeimporteure problemlos 
in Marktsegment A, das auf direktem, vertraglich verein-
bartem Handel zwischen Plantagenunternehmen und Im-
porteuren basiert.

14  In der Kommunikation mit dem Verfasser der Studie teilte Fairtra-
de-Deutschland mit, dass der Tee-Standard aktuell überarbeitet wird, 
wobei auch «die Ausnahmen für Darjeeling zur Debatte stehen». 
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5 Im Detail:  
Lebens- und Arbeitsrealitäten  
auf vier Plantagen 

Beispielhaft wurden die Arbeitsbedingungen auf vier Planta-
gen näher untersucht. Drei dieser vier Plantagen sind durch 
Rainforest Alliance und zwei durch Fairtrade zertifiziert. Ein 
zentrales Kriterium für die Auswahl der Plantagen waren die 
Lieferbeziehungen nach Deutschland. Jede der vier Planta-
gen beliefert mindestens zwei deutsche Teehändler (siehe 
Abbildung 12). Auf den Plantagen wurde in Gruppeninter-

views mit Arbeiter*innen, vorwiegend Teepflückerinnen, 
gesprochen. Dabei wurden ausschließlich Arbeiter*innen 
interviewt, die auf den Plantagen leben. Mit nur temporär 
auf den Plantagen arbeitenden «casual workers» wurde 
nicht gesprochen. Es ist davon auszugehen, dass letztere 
Gruppe wirtschaftlich und sozial nochmals deutlich schlech-
ter gestellt ist als die auf den Plantagen lebenden Familien.

Abbildung 12: Ausgewählte Lieferbeziehungen von Darjeeling nach Deutschland 

* TeeGschwender stellte den Ankauf von Tee von der Plantage Kalej Valley inzwischen ein. Quelle: Eigene Darstellung
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Teeplantage Pandam

Pandam liegt im Osten der Stadt Darjeeling und gilt als 
Plantage, die hochwertigen Tee erzeugt. Sie gehört zum Un-
ternehmen Ambootia (bzw. Darjeeling Organic Tea  Estates 
Private Ltd.), das wiederum im Besitz der Bansal-Gruppe 
ist, der insgesamt 15 Plantagen in Darjeeling gehören. Ein 
Partner des Unternehmens ist die Oikocredit-Bank, die laut 
eigener Aussage mit drei Millionen Euro an Ambootia be-
teiligt ist. 

Auf der Webseite von Oikocredit heißt es zu dem Partner-
unternehmen Ambootia: «DOTEPL [Darjeeling Organic Tea 
Estates Private Ltd., also Ambootia] bietet ihren Beschäf-
tigten nicht nur faire Löhne und Sozialleistungen, sondern 
auch kostenlose Wohnungen, Bildungseinrichtungen und 
medizinische Versorgung. Mit ihren hohen Umweltstan-
dards bietet die Organisation ihnen die Möglichkeit, ihre 
persönliche Situation und ihre Lebensbedingungen zu ver-
bessern» (Oikocredit o. J.). Die Ergebnisse der vorliegen-
den Studie zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist. Auch 
ist die Bereitstellung von «kostenloser» Wohnung, Primar-
schule und medizinischer Versorgung durch das Unterneh-
men gesetzlich vorgeschrieben. Zudem wirbt Oikocredit 
damit, dass sie mit Ambootia zusammenarbeiten, «weil 
die Organisation Teeplantagen wiederherstellt». Auch das 
ist bei der Plantage Pandam nicht der Fall: Pandam wurde 
1980 von der staatlichen West Bengal Tea Development 
Corporation in einem Krisenzustand übernommen. Erst 
2015 wurde die Plantage von Ambootia aufgekauft. «Am-
bootia stößt Veränderungen für die ganze Region an und 
geht mit gutem Beispiel voran. Es führt ökologische Me-
thoden ein und pflegt einen besseren Umgang mit den auf 
den Ländereien ansässigen Menschen», heißt es auf der 

Webseite von Oikocredit weiter (Oikocredit 2013). Auch 
das trifft für Pandam nicht zu. Bereits 1994 wurde hier auf 
ökologische Produktion umgestellt. Pandam  produziert für 
verschiedene deutsche Importeure, wie etwa für Hälssen & 
Lyon. Im Rahmen der vorliegenden Studie sprachen wir auf 
der Plantage insgesamt mit 15 Arbeiter*innen in zwei ver-
schiedenen Gruppeninterviews (Gruppeninterview 3 + 4).

Die Pflückerinnen erhalten Löhne auf Akkordbasis. Es wird 
sechs Tage pro Woche gearbeitet, jeweils von 7:00 Uhr 
morgens bis 16:00 Uhr nachmittags, unterbrochen von 
einer 30-minütigen Pause. Grundsätzlich verstehen die 
Pflückerinnen nicht, warum sie nachmittags weniger be-
kommen als morgens: zum Zeitpunkt des Interviews wa-
ren dies 15 Rupien (rund 0,20 Euro) morgens und acht bis 
neun Rupien (rund 0,10 Euro) nachmittags pro gepflück-
tes Kilogramm. Der Lohn pro Menge schwankt saisonal, in 
manchen Monaten bekommen sie nur zwölf Rupien mor-
gens und sieben bis acht Rupien nachmittags. Saisonal 
werden vom Management zudem unterschiedliche Min-
desterntemengen pro Tag vorgegeben. Wenn diese Men-
gen nicht erreicht werden, wird auch weniger als der re-
guläre Lohn von 132,50 Rupien pro Tag ausbezahlt.15 Liegt 
die geerntete Menge unter der vom Akkord vorgegebenen 
Erntemenge, werden pro Kilogramm 16 Rupien abgezo-
gen. Dieser Lohnabzug verstößt sowohl gegen das Rainfo-
rest-Alliance-Kriterium 4.5 sowie gegen das Kriterium 3.5 
im Fairtrade-Standard, die verlangen, dass der Lohn auf 

15  132,50 Rupien entsprachen 2017 dem Mindestlohn, aktuell (2019) liegt 
er bei 176 Rupien. 

 Ihre Löhne erhalten   
 die Pflückerinnen   
 auf Akkordbasis.   
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das Mindestlohnniveau aufgestockt werden muss, wenn 
nach Erntemenge bezahlt wird. Nach Aussagen der Arbei-
ter*innen kamen Lohnabzüge vor 2015, also bevor Am-
bootia die Plantage übernahm, nicht vor. Diese Lohnpoli-
tik durch Ambootia steht in deutlichem Widerspruch zu 
der Darstellung des Teeimporteurs Lebensbaum. In dem 
Dokumentarfilm «Faire Partnerschaft» auf der Lebens-
baum-Website erklärt der Gründer Ulrich Walter, es gehe 
darum, dass die Teepflückerinnen «nicht nur ein Auskom-
men haben, sondern dass sie ihr Leben so gestalten kön-
nen wie jeder andere Konsument, der die Produkte kauft, 
sich das vorstellt» (Lebensbaum 2018). Dies suggeriert, 
den Pflückerinnen würde zumindest ein existenzsichern-
des Einkommen bezahlt. Zwar fokussiert der Dokumentar-
film nicht auf Pandam, doch es wird der Eindruck erweckt, 
dies sei grundsätzlich das Geschäftsmodell von Ambootia. 

Das Klima in Darjeeling ist von hoher Luftfeuchtigkeit und 
viel Niederschlag geprägt, oftmals bleibt die Luft stunden-
lang dunstig. Für die Pflückerinnen führt dies bei der har-
ten täglichen Arbeit in Hanglagen zu einem regelmäßigen 
Verschleiß zentraler Arbeitsmittel: Auf dem Rücken wer-
den Bastkörbe getragen, in die die gepflückten Teeblätter 
geworfen werden. Stets tragen die Pflückerinnen einen 
Regenschirm bei sich, um auch bei Dauerregen die Arbeit 
fortsetzen zu können. Wichtig sind zudem auch Decken, 
die sowohl bei Kälte über die Kleidung geschlagen als 
auch zusammengerollt unter die Gurte der Körbe gelegt 
werden, um das Gewicht besser tragen zu können. Nach 
Aussage der Pflückerinnen wird diese Ausrüstung vom 
Management der Plantage jedoch nicht in ausreichen-
dem Maß zur Verfügung gestellt, sodass Pflückerinnen 
ihre eigenen Löhne für den Nachkauf verwenden müssen. 
Ein Regenschirm wird zum Beispiel alle drei Jahre vom 
Management gestellt, notwendig sei aber jedes Jahr ein 
neuer Schirm. Früher, bevor Ambootia die Plantage 2015 
übernommen hat, habe es jedes bis jedes dritte Jahr eine 
Decke gegeben. Jetzt würden Decken nicht mehr bezahlt. 
Pro Jahr werde ein neuer Erntekorb zur Verfügung gestellt, 
notwendig seien aber drei bis vier Stück pro Jahr. Auch 
diese Praxis des Managements verstößt eindeutig gegen 
die Standards von Rainforest Alliance und Fairtrade.

Da die Löhne auf den Plantagen für eine angemessene Er-
nährung nicht ausreichen, erhält in Darjeeling basierend 
auf dem «Food Security Act» jede Familie auf einer Tee-
plantage monatlich 35 Kilogramm subventionierte Grund-
nahrungsmittel. Die Arbeiter*innen zahlen 0,45 Rupien 
pro Kilogramm, 1,55 Rupien werden vom Management 
der jeweiligen Plantage bezahlt. Das Management der 
Plantage kontrolliert und verteilt die Grundnahrungsmittel 
(Telegraph India 2016). Laut Aussage einiger Pflückerin-
nen erhalten sie diese Rationen «regelmäßig», nach Aus-
sage anderer «unregelmäßig». 

Übereinstimmend beschwerten sich die interviewten 
Arbeiter*innen über die mangelnde Grundversorgung 
in zentralen Bereichen. Zum einen wurde berichtet, dass 

Ambootia seit Übernahme der Plantage die Unterkünfte 
der Arbeiter*innen weder renoviert noch Reparaturen vor-
genommen habe. Dies verstößt gegen Artikel 15 des PLA, 
dem zufolge Unterkünfte vom Unternehmen permanent in-
stand gehalten werden müssen, wobei pro Jahr jeweils an 
acht Prozent der Unterkünfte Reparaturen vorgenommen 
werden sollen. 

Bei der Arbeit auf der Plantage haben die Pflückerinnen 
zum anderen keinen Zugang zu einer Toilette, was gegen 
Artikel 9 des PLA verstößt. Außerdem stellt das Unter-
nehmen den Familien, die auf der Plantage leben, keinen 
ausreichenden Zugang zu Trinkwasser zur Verfügung. Ar-
tikel 8 des PLA fordert explizit, dass ausreichender Zugang 
zu Trinkwasser an gut zugänglichen Orten gewährleistet 
sein muss. Einige der Arbeiter*innen haben sich zu helfen 
versucht, indem sie eigene Wasserleitungen zu ihren Häu-
sern verlegt haben. Ein weiterer Kritikpunkt war der Kin-
dergarten und dessen Ausstattung. Er besteht aus einem 
leeren Rohbau. Milch wird laut Aussage von zwei Arbei-
terinnen den Kindern nur dann gegeben, wenn externe 
Kontrollen, etwa durch Fairtrade oder Rainforest Alliance, 
stattfinden.

Mit Blick auf die Ernährungssituation lassen sich die Haus-
halte der Arbeiter*innen, mit denen gesprochen wurde, 
in zwei Gruppen unterteilen. Etwa der Hälfte von ihnen 
scheint es gelungen zu sein, das Haupteinkommen fak-
tisch über die männlichen Familienmitglieder zu sichern, 
die nicht auf der Plantage arbeiten. Sie haben zusätzliche, 
meist prekäre Jobs in der nahe gelegenen Stadt Darjee-
ling gefunden. Die andere Hälfte der Haushalte ist deutlich 
schlechter gestellt. Die Ernährung in diesen Haushalten 
beschränkt sich im Wesentlichen auf Reis und Fladenbrot 
(Roti) und auf zwei Mahlzeiten am Tag. Obst oder Fleisch 
wird äußerst selten gegessen. Arbeiter*innen aus diesen 
Haushalten klagen darüber, dass ihre Kinder «öfter krank 
werden» und «schwach» sind. Neben dem zu geringen 
Einkommen aus der Plantage sind sie auf weitere Über-
lebensstrategien angewiesen, etwa der Bepflanzung eines 
kleinen Nutzgartens direkt am Haus. Nach Schätzungen 
der Gewerkschafter liegt die Rate der Pflückerinnen, die 
täglich nicht zur Arbeit erscheinen, bei 30 bis 40 Prozent. 
Dies deutet darauf hin, dass auch von Frauen auf der Plan-
tage kurzfristige Arbeiten als Tagelöhnerin in der Stadt 
Darjeeling erledigt werden, wenn sich diese Möglichkeit 
bietet. Mehrere Pflückerinnen verglichen die aktuelle Situ-
ation mit der Zeit vor 2015, als die Plantage noch nicht von 
Ambootia, sondern von der West Bengal Tea Development 
Corporation betrieben wurde. Auch wenn es zu dieser Zeit 
ebenfalls einige Probleme gegeben habe, sagten mehre-
re: «Jetzt geht es uns so schlecht wie noch nie.» Dies sei 
einerseits auf die Verschlechterung des Managements zu-
rückzuführen, andererseits aber auch auf die Erhöhung der 
Lebenshaltungskosten, die in den letzten Jahren schneller 
gestiegen seien als die Löhne. 
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Teeplantage Phuguri

Phuguri ist eine bekannte Plantage in Darjeeling. Sie liegt in 
dem Unterdistrikt Kurseong. Die Plantage ist von Fairtrade 
und der Rainforest Alliance zertifiziert und beliefert unter 
anderem TeeGschwendner. Bagaria ist ein in Kolkata ansäs-
siges Familienunternehmen, das neben Tee auch im Stahl- 
und Immobiliengeschäft tätig ist. Bagaria besitzt neben 
Phuguri drei weitere Teeplantagen in Darjeeling und Assam. 

In den Interviews berichteten die Arbeiter*innen, dass 
das neue Management den Prüfer von Rainforest Alliance 
nicht auf die Plantage lassen wollte. Nach dem ARD-Ra-
diofeature «fair-giftet» im Jahre 2015 (siehe Fußnote 5) sei 
vonseiten des Unternehmens erheblicher Druck auf das 
Management ausgeübt und der Manager schließlich ent-
lassen worden. Auf der Plantage wurde mit zwei Gruppen 
von Arbeiter*innen gesprochen (insgesamt zwölf Arbei-
ter*innen) (Gruppeninterview 5); eine dritte Gruppe wurde 
in ihren Häusern besucht. 

Wie auf den anderen Plantagen auch ist hier die Menge der 
Tagesernte saisonabhängig. Angepasst an diese erwartete 
Ernte ändert das Unternehmen die Vorgaben, wie viel Geld 
pro Kilogramm geerntetem Tee bezahlt wird. Übereinstim-
mend berichteten die Pflückerinnen, dass es «normaler-
weise» gut möglich sei, die Norm zu erreichen und damit 
132,50 Rupien pro Tag zu verdienen (siehe Fußnote 16). Pro 
Kilogramm Mehrernte zahle das Management sieben Ru-
pien. Allerdings gaben die Arbeiter*innen an, dass sie, um 
gut leben, das heißt, um im Sinne eines existenzsichern-
den Lohns die notwendigen täglichen Kosten der Familie 
decken zu können, einen deutlich höheren täglichen Lohn 
bräuchten. Die Schätzungen der Pflückerinnen schwankten 

hier zwischen 400 und 500 Rupien. Diese Aussagen sind 
vor allem deshalb von Bedeutung, weil Phuguri seit 2015 
Fairtrade-zertifiziert ist. Fairtrade schreibt einerseits vor, 
dass das Unternehmen den national vereinbarten Lohn be-
zahlen muss, was für Phuguri der Fall ist (Fairtrade 2014: 
3.5.1). Zugleich legt der Standard aber fest, dass die Löhne 
Jahr für Jahr auf das Niveau eines existenzsichernden Loh-
nes angehoben werden müssen. Was bedeutet dies kon-
kret für Darjeeling? Auf Nachfrage erklärte Fairtrade, dass 
für Darjeeling keine Kalkulation eines existenzsichernden 
Lohns vorliege. In diesem Fall müssten Unternehmen nach-
weisen, dass sie über den Inflationsausgleich hinaus jähr-
lich die Löhne erhöhen. Da es in den letzten Jahren in den 
Tarifrunden im Teesektor in Westbengalen entsprechende 
Lohnerhöhungen gegeben habe, reiche es für die Fairtra-
de-zertifizierten Unternehmen also schlicht aus, den glei-
chen Lohn zu zahlen wie alle anderen Unternehmen auch.16

Ein zentraler Beschwerdepunkt der Pflückerinnen bestand 
darin, dass die Ausrüstung für die tägliche Arbeit nicht in 
ausreichendem Maße bereitgestellt werde. Einerseits wurde 
kritisiert, dass es nicht genug Erntekörbe gebe. Zum ande-
ren wurde mehrmals bemängelt, dass der Plastikschutz vor 
Regen und Insekten von den Frauen selbst gekauft werden 
müsse. Die Kosten dafür betragen etwa 70 Rupien pro Jahr. 

Problematisch sind insbesondere die Arbeitsbedingungen 
der Frauen. Der Zugang der Pflückerinnen zu Trinkwasser 

 Die Plantage Phuguri  
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16  Angabe von Fairtrade-Deutschland in direkter Kommunikation mit dem 
Verfasser.



während der Arbeit hat sich deutlich verschlechtert. Bis 
vor drei Jahren gab es Helfer*innen, die den Pflückerin-
nen während der Arbeit Wasser brachten, «water carriers». 
Dies wurde mittlerweile abgeschafft. Es werden keine 
öffentlichen Toiletten bereitgestellt, was bedeutet, dass 
die Pflückerinnen während ihrer Arbeitsschichten «in den 
Wald gehen müssen». Für schwangere Frauen gibt es kei-
nerlei Arbeitserleichterungen, sie müssen dieselbe Arbeit 
verrichten wie Frauen, die nicht schwanger sind: stunden-
langes Pflücken an steilen Hängen mit nur kurzer Pause, 
umgeben von Insekten, bei Wind und Wetter. Auch nach 
der Schwangerschaft ist es unmöglich für die Pflückerin-
nen, die harte Arbeit und die angemessene Betreuung der 
Kinder unter einen Hut zu bekommen. Die Frauen betonten 
vor allem, dass die Kinderbetreuung unzureichend sei. Die 
Kinder bekämen zwar Milch, aber keine Ausstattung darü-
ber hinaus, wie Decken oder Spielzeug. 

Die Arbeiter*innen beschwerten sich vor allem über den 
Zustand der Unterkünfte; seit zwei Jahren habe es keine 
Verbesserungen oder Reparaturen gegeben. Arbeiter*in-
nen müssen, wenn sie eine Reparatur oder Renovierung 
wünschen, die Baumaterialien selbst kaufen; das Manage-
ment stellt dann einen Helfer zur Ausführung der Arbeiten 
zu Verfügung. Dies verstößt gegen Artikel 15 des PLA, der 
vorsieht, dass das Unternehmen für die Instandhaltung der 
Häuser verantwortlich ist. Auch der Fairtrade-Standard ver-
langt, die Unterkünfte der Arbeiter*innen regelmäßig in-
stand zu halten und zu modernisieren. 

Für Feuerholz bezahlt das Unternehmen eine zusätzliche 
Geldsumme von 460 Rupien pro Jahr, wovon jedoch nur 
ein Teil des notwendigen Bedarfs über das Jahr finanziert 
werden kann. Schließlich besteht ein weiteres zentrales 
Pro blem in dem mangelnden Zugang zu Wasser: Der PLA 
ebenso wie der Fairtrade-Standard (Kriterium 3.5) und 
Rainforest Alliance (Kriterium 4.12) verlangen, dass das 
Unternehmen Zugang zu Trinkwasser in den Häusern der 
Arbeiter*innen bereitstellt. Dies ist in Phuguri nicht der 
Fall. Einige Haushalte haben die Anschlüsse daher selbst 
installiert. Dies ist mit Blick auf Fairtrade vor allem des-
halb unverständlich, weil Fairtrade die Standards speziell 
für die Region Darjeeling abgesenkt hat: Grundbedarfe in 
den Bereichen Unterkunft, Wasserversorgung und sanitäre 
Anlagen dürften aufgrund einer Sondererlaubnis von der 
Fairtrade-Prämie zu einem Teil abgezweigt werden, obwohl 
dies explizit nicht der Idee der Prämie entspricht. 

Laut Aussage der Arbeiter*innen und Gewerkschafter*in-
nen wurde mit Rainforest 2012 vereinbart, dass 346 Toilet-
ten gebaut werden sollen. Mitte 2017 waren 50 installiert. 
Der PLA schreibt in Artikel 9 eindeutig vor, dass Toiletten 
in ausreichender Anzahl und an gut zugänglichen Orten 
vom Unternehmen bereitgestellt werden müssen. Keine 
der Gesprächspartner*innen konnte benennen, welche 
Vorteile die Fairtrade-Zertifizierung für sie konkret habe. 
Dies spricht stark dafür, dass die Anforderung von Fair-
trade, wonach das Unternehmen alle Arbeiter*innen um-

fassend über das Fairtrade-System informiert und das 
Prämienkomitee einmal jährlich auf einer Versammlung 
alle Arbeiter*innen über die Verwendung der Prämie infor-
miert (Kriterien 2.1 und 2.2), nicht umgesetzt wird. 

Es gibt vor Ort kein Krankenhaus, sondern nur eine kleine 
Apotheke mit einer geringen Auswahl an Medikamenten. 
Einmal in der Woche besucht ein Arzt die Plantage. Das 
staatliche Primary Health Center ist elf Kilometer von der 
Plantage entfernt. Der Transport zum Krankenhaus wird 
bereitgestellt, und auch die Kosten, die im Krankenhaus 
anfallen, werden erstattet. 

Was die extrem niedrigen Löhne für die Haushalte auf der 
Plantage bedeuten, zeigt sich vor allem bei Familien, die 
nur eine einzige Einkommensquelle haben. Ein Beispiel von 
schockierender Armut auf der Plantage war ein älteres Paar. 
Er arbeitet als Heizer in der an die Plantage angeschlosse-
nen Fabrik zur Teeverarbeitung. Er verdient, wie die Pflü-
ckerinnen auch, 132,50 Rupien pro Tag (siehe Fußnote 16). 
Seine Frau hat eine schwere und dauerhafte Hautkrankheit, 
für die es vor Ort aber keine Behandlungsmöglichkeiten 
gibt, und erzielt als Gelegenheitsarbeiterin nur ein unregel-
mäßiges Einkommen auf der Plantage. Die Kosten für re-
gelmäßige Besuche im Krankenhaus und Medikamente ist 
das Unternehmen nicht bereit zu tragen. Nach eigener Aus-
sage und der Aussage weiterer interviewter Arbeiter*innen 
kann sich das Paar täglich keine vollen Mahlzeiten leisten, 
es erhält ab und zu Unterstützung von den Nachbar*in-
nen. Trotzdem wirkten sie deutlich mangelernährt. In den 
Interviews erläuterten mehrere, dass viele Familien auf den 
Plantagen verschuldet seien. Gerade wenn unerwartete 
Kosten aufträten, wegen Verdienstausfalls, Krankheiten, 
Festen, Beerdigungen oder Ähnlichem, führe dies bei vie-
len Familien zur Verschuldung. 

 Die Arbeiter*innen  
 beschweren sich  

 über den Zustand  
 der Unterkünfte.  
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Teeplantage Kalej Valley

Kalej Valley ist eine weitere Plantage, die in der Vergan-
genheit TeeGschwendner belieferte und auch heute noch 
für den deutschen Markt produziert; so führt beispielswei-
se der Fachhandel Edel Tee Erzeugnisse von Kalej Valley 
im Sortiment. Bislang gehörte die Plantage, zusammen 
mit zwei weiteren Plantagen in Darjeeling, Dooteria und 
Peshok, der Alchemist Group. Auf der Plantage wurden 
zwei Gruppeninterviews mit fünf bzw. sieben Arbeiter*in-
nen geführt (Gruppeninterview 1 + 2). 

Seit 2008 gab es immer wieder Probleme mit dem Ma-
nagement: Der Lohn wurde verspätet oder gar nicht aus-
gezahlt, zudem wurden wiederholt Grundnahrungsmittel-
hilfen nicht ausgegeben. Diese Situation spitzte sich Ende 
2015 dramatisch zu: Zwischen Dezember 2015 und Juli 
2016 gab es keine Lohnauszahlungen und keinerlei medi-
zinische Versorgung. In Kalej Valley, Dooteria und Peshok 
waren insgesamt 2.500 Familien betroffen. Ein Teil der 
Arbeiter*innen in Kalej Valley organisierte zwischen dem 
16. Juni und dem 15. Juli 2016 einen Hungerstreik. An-
dere Pflückerinnen arbeiteten mangels Alternative ohne 
Bezahlung weiter. Der Hungerstreik wurde erst beendet, 
als sich die Regierung einschaltete. Mitte 2016 verkaufte 
Alchemist die Kalej-Valley-Plantage ebenso wie Dooteria 
und Peshok offiziell an die Trident-Gruppe. Die Konditionen 
dieses Verkaufs sind allerdings ebenso wenig bekannt wie 
die geschäftlichen Verbindungen zwischen Trident und Al-
chemist (Newsclick 2018). 

Seit Mitte 2016 verhandelte Trident mit Vertretern der Ge-
werkschaft DTDPLU über die Bezahlung der ausstehenden 
Löhne. Im Mai 2017 kam es zu einem Treffen zwischen 

Gewerkschaft, Trident und der Regierung, das jedoch er-
gebnislos blieb. Obwohl es bis Ende 2018 keinerlei dies-
bezüglichen Ankündigungen oder Erklärungen gab, haben 
die Unternehmen Alchemist und Trident die einstmals 
produktiven Plantagen Kalej Valley, Dooteriah und Peshok 
faktisch aufgegeben. Aufgrund dieser Situation hat ein Teil 
der Arbeiter*innen eigene Komitees auf den Plantagen ge-
gründet, um die Produktion zu managen. Mangels Elek-
trizität können die Ernten jedoch nicht selbst verarbeitet 
werden und müssen stattdessen an benachbarte Planta-
gen verkauft werden. Viele Familien haben die Plantagen 
bereits verlassen. Die Arbeiter*innen sind weitgehend auf 
sich allein gestellt (Telegraph India 2018). Ohne Kapital 
können sie die Plantagen jedoch nicht wieder voll in Be-
trieb nehmen. 

Bereits vor dem sechsmonatigen Lohnausfall 2015/16 
waren die Arbeitsbedingungen problematisch. Die vor-
gegebenen Erntemengen variierten stark je nach Saison. 
Für jedes Kilogramm über die Vorgabe hinaus zahlte das 
Unternehmen sechs Rupien extra, für jedes Kilogramm, 
das unter der vorgegebenen Menge lag, wurden sechs 
Rupien vom Lohn abgezogen. Auch auf Kalej Valley muss-
ten die Pflückerinnen für Arbeitsgegenstände wie Decken, 
Körbe oder Stiefel die hohen Summen selbst aufbringen. 
Sie berichteten übereinstimmend, dass vor allem seit 2014 
immer weniger Arbeitsmittel vom Unternehmen bereitge-
stellt oder finanziert worden sind.

Wie auf allen Plantagen erhielten die Arbeiter*innen bis 
2015 basierend auf dem «Food Security Act» 35 Kilogramm 
subventionierte Grundnahrungsmittel gegen einen Preis 
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von jeweils 0,47 Rupien pro Kilogramm. Auch 350 Gramm 
Tee von geringer Qualität wurde den Pflückerinnen monat-
lich kostenlos zur Verfügung gestellt. Seit 1997 wurde vom 
Unternehmen kein Haus mehr gebaut oder repariert. Am 
Ende jedes Jahres wurden lediglich fünf zusätzliche Tages-
sätze an Löhnen für Reparaturen an den Unterkünften aus-
gezahlt. Wie auf den anderen besuchten Plantagen mussten 
die Arbeiter*innen auch auf Kalej Valley eigene Wasserlei-
tungen von den Quellen zu ihren Häusern verlegen, um sich 
mit Wasser zu versorgen. Ein weiteres Problem ist nach wie 
vor die medizinische Versorgung: Es gibt auf der Plantage 
eine Anlaufstelle, die jedoch nur mit einem «Assistenten» 
besetzt ist. Bei schwereren Erkrankungen müssen die Men-
schen auf eigene Kosten ins 45 Kilometer entfernte Kran-
kenhaus in Darjeeling fahren. Rückerstattung bekamen sie 
vom Arbeitgeber nach sechs Monaten. Bei der Kinderbe-
treuung wird keine Milch für Kleinkinder bereitgestellt. Auf 
der Plantage gibt es eine privat betriebene Schule, die Ge-
bühren verlangt. Diejenigen Kinder, deren Eltern sich diese 
Schule nicht leisten können, besuchen eine Schule, die so 
weit entfernt ist, dass die Kinder einen ein- bzw. zweistün-
digen Fußweg zurücklegen müssen. 

Das Unternehmen rechtfertigt die Vorenthaltung der vor-
geschriebenen gesetzlichen Leistungen stets mit dem Ar-
gument, die Plantage erwirtschafte einen erheblichen Ver-
lust. Daher könnten die Leistungen nur begrenzt bezahlt 
werden. Problematisch ist, dass Importeure aus Deutsch-
land diese akute Krisensituation offenbar ignorieren. In Re-
aktion auf eine Studie von MISEREOR 2014 äußerte sich 
der Geschäftsführer von TeeGschwendner Thomas Holz: 
«Die Pflücker in unseren Projekten erhalten ein Vielfaches 
im Vergleich zum Geschäft mit der Massenware», und wei-
ter: «Wir sehen keine Möglichkeit der Einflussnahme, weil 
es hier nicht um unsere Produkte geht. Das ist ein völlig an-
derer Markt» (Generalanzeiger Bonn 2014). Bereits zu die-
sem Zeitpunkt gab es in Kalej Valley erhebliche Schwierig-
keiten. Ende 2016 oder 2017 stoppte TeeGschwendner den 
Einkauf von der Plantage.17 Verantwortung für die Not der 
2.500 Familien auf Kalej Valley, Dooteria oder Peshok über-
nahm TeeGschwendner nicht. Dies steht in starkem Kont-
rast zu den Angaben, die TeeGschwendner in seinem aktu-
ellsten, online verfügbaren Nachhaltigkeitsbericht macht. 
Dort wird als eine der drei Säulen der eigenen Nachhaltig-
keitsstrategie der «Wert echter Partnerschaften» benannt, 
und es heißt: «Nur eine langjährige, freundschaftliche Zu-
sammenarbeit mit unseren Lieferanten kann sicherstellen, 
dass Rohwaren höchster Güte jederzeit verfügbar sind und 
ihren Weg in die Tassen unserer Kunden finden. Im engen 
Dialog entstehen ein Höchstmaß an Transparenz, gegen-
seitiges Vertrauen und wichtige Impulse für innovative 
Leuchtturmprojekte» (TeeGschwendner 2017: 19). 

Die Strategien der Bewohner*innen der Plantage, um an-
gesichts der extrem niedrigen – bzw. ausbleibenden – Löh-
ne zu überleben, sind vielfältig: Viele Männer, die auf der 
Plantage leben, versuchen, Arbeit in einem Steinbruch in 
der Nähe der Plantage zu bekommen. Zwei Arbeiterinnen 
fassten die Situation so zusammen: «Diejenigen, die nie-
manden draußen haben, sind die ärmsten Familien; sie 
hungern» (Gruppeninterview 1). Ein weiterer Ansatz be-
steht darin, dass einige Familien auf kollektiver Basis ver-
suchen, zusätzliche Einkommen zu erzielen, etwa durch 
das Betreiben einer kleinen eigenen Bäckerei oder durch 
eigenen Gemüse- und Obstanbau in den Gärten in der 
Nähe der Unterkünfte. Die hohen eigenen Ausgaben für 
Arbeitswerkzeuge stemmen die Pflückerinnen gemein-
sam, indem sie jeden Monat einen Teil ihres Einkommens 
zusammenlegen, sodass diejenigen Pflückerinnen, die Be-
darf haben, ihre notwendigen Arbeitshilfen kaufen können.
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17  Auch auf Nachfrage des Verfassers machte TeeGschwendner keine An-
gaben dazu, bis zu welchem Zeitpunkt Tee von Kalej Valley bezogen 
wurde. Hauptgrund für die Herausnahme aus dem Sortiment war die 
sinkende Qualität des Tees. 
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Teeplantage Monteviot

Wie Pandam gehört auch Monteviot dem Unternehmen 
Ambootia, das wiederum zur der Bansal-Gruppe gehört, 
die von Oikocredit unterstützt wird. Die Plantage liegt un-
mittelbar neben der Kleinstadt Kurseong und ist mit 76 
Hektar eine kleine Plantage. Auch Monteviot war nicht 
stillgelegt, bevor Ambootia die Plantage übernommen hat, 
sondern gehörte bis 2003 der Goodrick-Gruppe. Auf die-
ser Plantage sprachen wir mit insgesamt 17 Arbeiter*in-
nen (Gruppeninterview 6). Zum Zeitpunkt des Besuchs der 
Plantage durch den Verfasser war Monteviot noch Fairtra-
de-zertifiziert. Im Dezember 2018 jedoch wurde Monteviot 
von Fairtrade das Siegel aberkannt.18

Die Pflückerinnen erhalten normalerweise 132,50 Rupien 
pro Tag, wenn sie die Akkorderntemenge erreichen (sie-
he Fußnote 16). Für jedes zusätzlich geerntete Kilogramm 
erhalten sie weitere zwölf Rupien. Zugleich gibt es aber 
auch deutliche Abzüge, wenn die vorgegebene Erntemen-
ge nicht erreicht wird, was gegen das Gesetz in Westben-
galen ebenso verstößt wie gegen die Bestimmungen von 
Rainforest Alliance. In Extremfällen kann dies deutliche 
Einbußen bedeuten. Eine Arbeiterin, die seit 16 Jahren auf 
der Plantage arbeitet, gab an, vor wenigen Jahren einmal 
für 14 Arbeitstage insgesamt nur 900 Rupien erhalten zu 
haben. Generell werden die Löhne, wie in Darjeeling üb-
lich, alle 14 Tage ausgezahlt. Oft kommen sie mit einer 
Woche Verspätung, was Arbeiter*innen und ihre Familien 
vor enorme Probleme stellt. Der Besitzer eines kleinen La-
dens, der direkt neben der Plantage liegt und Nahrungs-
mittel verkauft, berichtete, dass viele Familien von der 
Plantage bei ihm verschuldet seien und auf Kredit einkau-
fen müssten. 

Für Gummistiefel, Regenschirme und Erntekörbe gilt: Die 
Pflückerinnen erhalten vom Unternehmen jährlich eine zu-
sätzliche Zahlung, die ihnen erlaubt, jeweils ein Exemplar 
zu kaufen. Durch die tägliche Arbeit unter widrigen Bedin-
gungen werden jedoch in der Regel mehr als ein Paar Stie-
fel, ein Erntekorb und ein Regenschirm pro Jahr benötigt, 
weshalb die Pflückerinnen ihre extrem geringen Löhne 
hierfür aufwenden müssen. Weitere Ausrüstungsgegen-
stände, wie zum Beispiel Plastikschürzen, die das Arbeiten 
zwischen den Teebüschen erleichtern, müssen sich die 
Pflückerinnen ebenfalls selbst kaufen. 

Auch in Monteviot sind die Löhne derart niedrig, dass die 
Pflückerinnen – wie überall in Darjeeling – gemäß «Food 
Security Act» Anspruch auf subventionierte Grundnah-
rungsmittel haben. Auch hier werden vom Unternehmen 
35 Kilogramm Grundnahrungsmittel zum stark subventio-
nierten Preis von 0,47 Rupien pro Kilogramm angeboten. 
Befragt nach ihren Essgewohnheiten, ergab sich in den 
Interviews mit den 17 Arbeiter*innen insgesamt das Bild, 
dass diejenigen Haushalte, die zusätzliche Einkommen au-
ßerhalb der Plantage erwirtschaften, sich einmal in der Wo-
che Fleisch leisten können. Für die Haushalte, die komplett 
auf Einkommen von der Plantage angewiesen sind, stellt 
Mangelernährung ein ernsthaftes Problem dar. Wie auch in 
Kalej Valley berichtete ein Großteil der Arbeiter*innen, dass 
sie für die eigene Nahrungsmittelversorgung darauf ange-
wiesen sind, zusätzlich Obst und Gemüse anzupflanzen. In 

18  Angabe von Fairtrade-Deutschland in direkter Kommunikation mit dem 
Verfasser.
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den Interviews kritisierten die Pflückerinnen zudem die me-
dizinische Versorgung. Zwar kommt ein Arzt einmal in der 
Woche für eine Stunde auf die Plantage, doch die Kosten 
für Behandlungen im staatlichen Krankenhaus in Kurseong 
werden vom Unternehmen nicht übernommen. 

Viele Unterkünfte sind Bretterverschläge und haben Lö-
cher in den Wänden. Wasserleitungen zu ihren Unter-
künften haben die Arbeiter*innen über Schläuche selbst 
installiert. An den Unterkünften wurden in den letzten drei 
Jahren keine Reparaturen oder Renovierungen vorgenom-
men. Gelobt wird von den Pflückerinnen der Kindergarten. 
Hier gibt es eine ständige Betreuung und einen Viertelliter 
Milch pro Kind und Tag. 

Ein weiterer Aspekt, der auf allen besuchten Plantagen 
eine Rolle spielte, kam bei den Interviews in Monteviot be-
sonders häufig zur Sprache: die grundsätzliche Diskrimi-
nierung von Frauen und der Mangel an gleichen Chancen 
zwischen Frauen und Männern auf den Plantagen. Die an-
strengende Arbeit des Pflückens, unter Zeitdruck, mit nur 
wenigen Pausen, wird von Frauen geleistet. Auch andere 
manuelle Tätigkeiten wie das Zuschneiden der Büsche, das 
Jäten und das Umpflanzen von Büschen werden zum Teil 
von Frauen übernommen. Die oftmals besser bezahlten Tä-
tigkeiten in den Fabriken sowie die Aufsicht und das Ma-
nagement werden ausschließlich von Männern verrichtet. 

Auffallend bei den Interviews war, dass die Pflückerinnen 
im Gegensatz zu den drei anderen besuchten Plantagen 
sehr genau über die Rolle von Rainforest Alliance und Fair-
trade informiert waren. Rainforest zertifiziert die Plantage 
seit 2015 und organisiert Trainings für das Management 
und einige Vertreter*innen der Arbeiter*innen, bei denen 
es um Themen wie Arbeitsschutz und Schutz vor Wildtie-
ren geht. Außerdem seien durch Rainforest bessere Toilet-
ten mit Abwassertanks gemeinsam mit den Arbeiter*innen 
installiert worden. Darüber hinaus gebe es jetzt Mülleimer 
an verschiedenen Stellen der Plantage. Positiv äußerten 
sich die Pflückerinnen auch zu Fairtrade. Die Plantage 
war seit 2007 zertifiziert. Das Komitee zur Verwaltung der 
Fairtrade-Prämie bestand aus acht Arbeitervertreter*innen 
und zwei Vertretern des Managements. Finanziert worden 
seien von der Prämie ein Gemeinschaftsraum und Toi-
letten. Zudem wurden Gaskocher angeschafft und Was-
serverteilpunkte eingerichtet. In einigen Fällen entschied 
das Komitee, einzelnen Bewohner*innen der Plantage zu 
helfen. In einem Fall wurde die Operation bei einer Krebs-
erkrankung bezahlt, in einem anderen Fall ein Stipendium 
für Schüler*innen finanziert. 

Trotz dieser positiven Bewertung waren die interviewten 
Pflückerinnen bei der Einschätzung des Managements ins-
gesamt sehr kritisch. Nach ihrer Aussage haben sich die 
Bedingungen nach 2003, seitdem Ambootia die Plantage 
von dem Unternehmen Goodricke übernommen hat, deut-
lich verschlechtert. Der Aussage einer Arbeiterin stimmten 
die anderen Anwesenden zu: «Sie [die Besitzer] verdienen 

Millionen, und wir bekommen keine ausreichenden Gehäl-
ter.» Nach Aussage der Arbeiter*innen hat das Manage-
ment in den letzten drei Jahren «überhaupt nichts» ge-
macht. Aufgrund der Nähe zu der Stadt Kurseong scheint 
die Abwesenheitsrate der Arbeiter*innen in Monteviot be-
sonders hoch zu sein, Schätzungen der Gewerkschaftsver-
treter*innen zufolge liegt sie bei mindestens 30 Prozent. 
Sie kommt zustande, weil die Pflückerinnen zusätzlich zur 
Arbeit auf der Plantage auf alternative Einkommensmög-
lichkeiten angewiesen sind. 

 Pflückerinnen  
 bei der Mittagspause. 

 In vielen Unterkünften haben  
 die Wände Löcher.  
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 Die Untersuchungen der Arbeits- und  
 Lebens bedingungen auf den Plantagen  

 Pandam, Phuguri, Kalej Valley und Monteviot  
 zeigen, dass die Rechte der Pflückerinnen  

 und ihrer Familien auf den Teeplantagen  
 in Darjeeling in verschiedenen Bereichen  

 grundlegend verletzt werden.  

6 Fazit 

Menschenrechte werden verletzt

Die Untersuchungen der Arbeits- und Lebensbedingun-
gen auf den Plantagen Pandam, Phuguri, Kalej Valley und 
Monteviot zeigen, dass die Rechte der Pflückerinnen und 
ihrer Familien auf den Teeplantagen in Darjeeling in ver-
schiedenen Bereichen grundlegend verletzt werden: 

Das Recht auf angemessene Arbeitsbedingungen ist in 
Artikel 7 der Konvention der Vereinten Nationen über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte (WSK-
Pakt) festgeschrieben. Er sieht unter anderem einen Lohn 
für einen angemessenen Lebensunterhalt sowie sichere 
und gesunde Arbeitsbedingungen vor (Vereinte Nationen 
1966: Artikel 7). Insbesondere ein existenzsicherndes Ein-
kommen wird den Pflückerinnen und ihren Familien auf 
allen vier Plantagen verwehrt. Der Bericht einer von der 
Regierung Indiens eingesetzten Expertenkommission emp-
fiehlt für Westbengalen, basierend auf dem Nahrungsmit-
telbedarf von Haushalten, einen Mindestlohn von 342 Ru-
pien, also einen Lohn, der fast doppelt so hoch ist wie der 
aktuelle von 176 Rupien (Government of India 2019: 68). Es 
ist nicht nachvollziehbar, weshalb Fairtrade, das sich in sei-
nem « Hired Labour Standard» auf existenzsichernde Löhne 
bezieht, bislang keine eigene Kalkulation zur notwendigen 
Höhe von Löhnen im Teesektor in Darjeeling vorgelegt hat, 
die den Grundbedarf von Familien auf den Plantagen decken 
würden. Faktisch wird auf den vier untersuchten Plantagen 
nicht einmal der extrem niedrige Mindestlohn bezahlt. 
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Die Pflückerinnen geben einen signifikanten Teil ihres Ein-
kommens für Arbeitsmittel aus, was de facto einem Lohn-
abzug gleichkommt. Zudem gibt es Lohnabzüge, wenn sie 
nicht die vom Management vorgegebene tägliche Ernte-
menge abliefern. Beide Formen der Lohnabzüge sind laut 
PLA illegal. Die Folge dieser extrem niedrigen Löhne ist in 
vielen Fällen die Verschuldung der Familien. Oft verschul-
den sie sich direkt beim Plantagenmanagement, was die 
ohnehin starke Abhängigkeit weiter steigert. Umgekehrt 
schuldeten im Februar 2019 schätzungsweise die Hälfte 
aller Plantagenunternehmen in Darjeeling ihren Arbei-
ter*innen ausstehende Löhne aus den letzten drei Mona-
ten (Telegraph India 2019). Besonders dramatisch ist die 
Situation auf der Kalej-Valley-Plantage, auf der die Besitzer 
die Arbeiter*innen seit 2016 faktisch sich selbst überlas-
sen haben. 

Das Recht auf soziale Sicherheit ist in der indischen 
Verfassung verankert. Von vielen entsprechenden Re-
gierungsprogrammen zur sozialen Sicherheit können die 
Plantagenarbeiter*innen jedoch nicht profitieren, da der 
PLA für die Bereitstellung elementarer Versorgungsleis-
tungen eindeutig die Plantagenunternehmen in die Pflicht 
nimmt. (GNRTFN 2016: 71). Die Untersuchungen auf den 
vier Plantagen zeigen, dass Leistungen in elementaren 
Bereichen der sozialen Versorgung teilweise zurückge-
halten werden (etwa die Alterssicherung auf Kalej Valley), 
nur unzureichend erbracht (z. B. Gesundheitsversorgung, 
Kleinkinderbetreuung) oder gar nicht bereitgestellt werden 
(z. B. soziale Sicherung bei Arbeitslosigkeit, soziale Siche-
rung bei Behinderung). Noch problematischer ist die Lage 
für flexibel angestellte Arbeiter*innen («casual workers»), 
die nicht auf der Plantage leben und im Rahmen dieser 
Studie nicht interviewt werden konnten. 

Das Recht auf angemessene Nahrung ist in Artikel 11 des 
WSK-Pakts festgeschrieben. Eine unmittelbare Folge der zu 
geringen Löhne ist die mangelhafte Ernährung vieler Fami-
lien auf den Plantagen. Auf allen vier besuchten Plantagen 
sind die Arbeiter*innen auf die staatliche Subventionierung 
von Grundnahrungsmitteln angewiesen. Ein zentrales Prob-
lem für die Arbeiter*innen besteht darin, dass sie keinerlei 
Landnutzungsrechte auf den Plantagen haben, auf denen 
ihre Familien teilweise seit über 150 Jahren leben. Dadurch 
sind ihre Möglichkeiten begrenzt, zusätzlich Obst und Ge-
müse für den Eigenbedarf anzubauen. Dennoch wird auch 
diese Strategie zum Teil verfolgt. Akut sind Arbeiter*innen 
von Mangelernährung betroffen, wenn das Management 
der Plantage nicht nur die Auszahlung der Löhne, sondern 
auch die Verteilung der staatlich subventionierten Grundnah-
rungsmittel aussetzt, wie im Fall von Kalej Valley. Strukturell 
sind von dem Risiko der Mangelernährung insbesondere 
die Familien betroffen, die nur ein einzelnes Einkommen auf 
der Plantage haben und zusätzliche Kosten (etwa aufgrund 
von Erkrankungen) tragen müssen. Diese Fälle sind auf den 
Plantagen Phuguri, Pandam und Monteviot akut. 

Rechte von Frauen sind in der UN-Frauenkonvention (Con-
vention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women, CEDAW) verankert (Vereinte Nationen 
1979). Artikel 1 und 11 der CEDAW legen fest, dass Frauen 
dasselbe Recht auf angemessene Arbeit haben wie Män-
ner. Dies ist auf den vier besuchten Plantagen aber nicht 
der Fall. Frauen sind ausschließlich für die harte Arbeit des 
Pflückens, des Jätens und des Zuschneidens zuständig. 
So gut wie alle Positionen im Bereich Management und 
Aufsicht sowie die oftmals besser bezahlten Tätigkeiten in 
den Fabriken sind in der Hand von Männern. Ein weiteres 
Problem ist, dass den spezifischen Bedürfnissen von Frau-
en in der täglichen Arbeit nicht ausreichend Rechnung ge-
tragen wird: keine geschützten und hygienischen Toiletten 
am Arbeitsplatz, keine Arbeitserleichterung im Falle von 
Schwangerschaften sowie keine ausreichende Kleinkinder-
betreuung während der Arbeitszeit. 

Das Recht auf angemessene Unterkunft ist in der 
UN-Konvention zu den WSK-Rechten in Artikel 11 festge-
schrieben. Eine trockene Unterkunft ebenso wie Zugang zu 
Trinkwasser, sanitären Anlagen, zu Energie zum Kochen, 
Heizen und Beleuchten zählen dazu. Der PLA legt eindeu-
tig fest, dass die Bereitstellung und Instandhaltung einer 
angemessenen Unterkunft in der Zuständigkeit der Unter-
nehmen liegen. Diese Pflichten werden grob verletzt. Zwar 
haben alle interviewten Arbeiter*innen Zugang zu saube-
rem Trinkwasser, zum Teil müssen sie dafür jedoch lange 
Wege in Kauf nehmen. Am Arbeitsplatz haben sie diesen 
Zugang nicht. Die sanitären Anlagen, insbesondere in Ka-
lej Valley, sind äußerst problematisch. Auf allen Plantagen 
wurden Unterkünfte besucht, die nicht als «permanent 
houses» (also Häuser mit Wänden aus Stein und Zement) 
einzustufen sind und Löcher in den Wänden haben. Den 
Haushalten auf den Plantagen steht oft nicht genug Geld 
für Brennholz und Öl zur Beleuchtung zur Verfügung.

 Einen erheblichen  
 Teil ihres Einkommens  

 geben Teepflückerinnen  
 für Hilfsmittel bei  

 der Arbeit aus.  



42 FAZIT

Empfehlungen: Menschenrechte durchsetzen, Reformen umsetzen 

Die deutschen Teeimporteure sind nicht allein für die ex-
treme Ausbeutung der Teepflückerinnen in Darjeeling ver-
antwortlich. Sie haben jedoch eine Teilverantwortung, weil 
sie von den extrem niedrigen Löhnen und der enormen 
Preisdifferenz zwischen Verkaufspreisen der Plantagen 
und den Ladenpreisen in Europa profitieren und einen ho-
hen Preisdruck erzeugen. 70 Prozent und mehr des End-
preises von Darjeelingtee bleibt in Deutschland, weniger 
als zwei Prozent des Endpreises hingegen erhält die Pflü-
ckerin am Anfang der Kette. 

Notwendig sind daher Maßnahmen auf drei Ebenen: 
(1) Es führt kein Weg daran vorbei, dass die Plantagenun-
ternehmen in Darjeeling höhere Anteile des Endpreises 
erhalten. Vorbildlich ist hier das Geschäftsmodell der Tee-
kampagne, das nicht nur dem Teeproduzenten einen An-
teil am Endpreis von 50 Prozent zusichert, sondern auch 
die eigene Preiskalkulation offenlegt. 

(2) Die Rechte der Menschen, die auf den Plantagen 
arbeiten, sowie derjenigen, die auf den Plantagen leben, 
müssen gewahrt werden: Ein Mindestmaß an sozialer Si-
cherung, eine angemessene Ernährung, eine menschen-
würdige Unterkunft und insbesondere die Rechte der auf 
der Plantage arbeitenden Frauen müssen durchgesetzt 
werden. All diese Bereiche sind eng verbunden mit dem 
grundlegenden Problem der extrem geringen Löhne. 

(3) Die deutschen Teeimporteure stehen daher in der Ver-
antwortung, zu einem höheren Einkommen der Pflücke-
rinnen beizutragen. In Darjeeling gilt nach wie vor das Sys-
tem der Einteilung der Plantagen in Qualitätsstufen von A 
bis D. Je nach Qualitätsstufe erhalten die Arbeiter*innen 
zum Jahresende jeweils eine Bonuszahlung. Dieses Sys-
tem könnte genutzt werden. Deutsche Importeure könn-
ten sicherstellen, dass über Bonuszahlungen ein Teil des 
Einkaufspreises bei den Pflückerinnen verbleibt. Bislang 
akzeptieren deutsche Teeimporteure die Ausbeutung der 
Teepflückerinnen. Mit dem häufig zu hörenden Argument, 
man könne als Importeur keinen Einfluss auf die Lohn-
findung in Darjeeling nehmen, machen es sich deutsche 
Unternehmen jedoch zu einfach. Auch gibt es bislang kei-
ne proaktiven Ansätze aufseiten der Importeure, mit den 
Gewerkschaften in Darjeeling in einen Dialog zu treten.

Die Bundesregierung muss handeln:
Weder die Zertifizierungsprogramme von Fairtrade und 
Rainforest Alliance noch etwaige freiwillige Selbstver-
pflichtungen der deutschen Unternehmen reichen aus, die 
Menschenrechte der Arbeiter*innen auf den Teeplantagen 
Darjeelings zu schützen und durchzusetzen. Daher ist die 
Bundesregierung in der Pflicht zu handeln. Sie muss si-
cherstellen, dass die Menschenrechte insbesondere in den 
Produktionsländern des Tees und darüber hinaus entlang 
der gesamten Lieferkette gewahrt und alle deutschen Ak-
teure diesbezüglich in die Pflicht genommen werden: 

  Die Bundesregierung sollte ein nationales Lieferket-
tengesetz verabschieden, das menschenrechtliche 
Sorgfaltspflichten von transnational agierenden Unter-
nehmen mit Sitz in Deutschland festschreibt. In Risiko-
sektoren wie dem Teeplantagensektor sollte ein solches 
Gesetz die Sorgfaltspflicht auch auf mittelständische 
Unternehmen aus Deutschland ausweiten. Teepflücke-
rinnen und Gewerkschaften bräuchten individuelle und 
kollektive Klagemöglichkeiten sowie Zugang zu solchen 
unternehmerischen Entscheidungsprozessen, die sie 
unmittelbar betreffen. Zudem sollten Unternehmen prin-
zipiell strafrechtlich haftbar gemacht werden können. 

  Die Bundesregierung sollte sich für ein starkes, verbind-
liches UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschen-
rechten einsetzen, das auch Teeimporteuren aus ande-
ren Ländern eine entsprechende Praxis vorschreibt. 

  Die Bundesregierung muss die Umsetzung des Abkom-
mens der geografischen Indikatoren der Herkunftskenn-
zeichnung der Marke Darjeelingtee in Deutschland 
überwachen und sicherstellen, dass bei den Teeproduk-
ten, auf denen «Darjeeling» draufsteht, auch zu 100 Pro-
zent Tee aus der Region Darjeeling enthalten ist. 

Die Regierungen in Indien müssen handeln:
Die Regierung des Bundesstaates Westbengalen und 
die indische Nationalregierung in Delhi müssen die Um-
setzung des «Plantations Labour Act» sicherstellen. Zen-
trale Standards des PLA werden auf allen vier besuchten 
Plantagen verletzt. Aufbauend auf den Vorschlägen von 
Sarkar (2015) gibt es zudem eine Reihe weiterer Empfeh-
lungen, um schrittweise existenzsichernde Löhne durch-
zusetzen und den Teesektor in Darjeeling zu stärken: 

  Eine Erhöhung des sektoralen Mindestlohns auf Tee-
plantagen in Westbengalen ist dringend nötig. Die Löh-
ne könnten in einem ersten Schritt denjenigen auf den 
Teeplantagen im Süden Indiens angeglichen werden, 
die fast doppelt so hoch sind. Parallel dazu müsste die 
Höhe existenzsichernder Löhne ermittelt werden. 

  Eine Erhöhung der Löhne darüber hinaus ist auf be-
sonders produktiven Plantagen in Darjeeling möglich. 
Grundlage dafür könnte die Aktualisierung des be-
stehenden Bonussystems darstellen, das Qualitäts-
standards von A bis D für die Ernten auf den Plantagen 
festlegt, an denen sich die Höhe der Bonuszahlungen 
orientiert. 

  Notwendig als Leitlinie für das Management von Plan-
tagen wäre ein Teeplantagen-Establishment-Gesetz, 
das den «Plantations Labour Act» ergänzt und insbe-
sondere die Rechte der Frauen auf den Plantagen stärkt.
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  Die indische Regierung sollte mit den anderen zentra-
len teeexportierenden Ländern (China, Kenia, Sri Lanka, 
Indonesien) in Verhandlung treten, mit dem Ziel, einen 
gemeinsamen Mindestpreis für den Verkauf von Ex-
porttee festzusetzen. Im Kakaosektor haben Ghana und 
die Elfenbeinküste mit einem gemeinsamen Vorgehen 
erfolgreich eine Erhöhung der Rohstoffpreise für Kakao 
durchgesetzt. 

  Die Regierung des Bundesstaates Westbengalen sollte 
in der Region investieren, um Arbeitsplätze und damit 
die Möglichkeiten, Einkommen zu erzielen, zu diversi-
fizieren. Insbesondere sollte der Zugang zu Sekundar-
schulen auf den Plantagen oder in der Nähe der Planta-
gen verbessert werden. 

Auch die Unternehmen müssen handeln:
Notwendig ist ein Handeln von staatlicher Seite. Jedoch 
steht den deutschen Teeimporteuren frei, selbst zu han-
deln, um eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige 
Produktion von qualitativ hochwertigem Darjeelingtee um-
zusetzen: 

  Wie das Beispiel Teekampagne deutlich macht, besteht 
ein nachhaltiges Geschäftsmodell darin, einen erheb-
lichen Teil des Endpreises an die Produzenten in 
Indien zu bezahlen. Darüber hinaus sollten sie in bilate-
ralen Verhandlungen mit den Produzenten und Gewerk-
schaften, aufbauend auf dem bestehenden System der 
Bonuszahlungen, sicherstellen, dass Pflückerinnen in 
ihren Lieferketten existenzsichernde Löhne erhalten. 

  Teeunternehmen, die beanspruchen, soziale Gerech-
tigkeit in ihrer Lieferkette sicherzustellen, sollten in 
einen direkten, aktiven Dialog mit denjenigen Ge-
werkschaften treten, die die Teepflückerinnen vor Ort 
vertreten. Insbesondere die Fälle, in denen Menschen-
rechte massiv verletzt werden, liegen im Bereich der 
menschenrechtlichen Verantwortung der Importeure. 
Zertifizierungen durch Rainforest Alliance und Fairtrade 
können einen solchen Dialog nicht ersetzen. 

  Eine doppelte Transparenz ist notwendig: Einerseits 
lassen sich alle Tees in den regulierten Lieferketten bis 
auf die Plantage zurückverfolgen. Die Herkunft des 
Tees sollte auch dem/der Verbraucher*in öffentlich ge-
macht werden. Andererseits sollten auch die Preismar-
gen transparent gemacht werden. Vor allem dort, wo 
damit geworben wird, dass von den hohen Preisen im 
deutschen Ladenregal die Pflückerin und ihre Familie 
profitieren. 

 In Darjeeling liegen  
 die Plantagen oft  
 an steilen Hängen. 
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Anhang 

Übersicht Interviews

Akteure Personen Ort/Organisation

Arbeiter*innen G1 Gruppeninterview mit fünf Arbeiter*innen Plantage Kalej Valley

G2 Gruppeninterview mit sieben Arbeiter*innen Plantage Kalej Valley

G3 Gruppeninterview mit zwölf Arbeiter*innen Plantage Pandam

G4 Gruppeninterview mit drei Arbeiter*innen Plantage Pandam

G5 Gruppeninterview mit zwölf Arbeiter*innen Plantage Phuguri

G6 Gruppeninterview mit 17 Arbeiter*innen Plantage Monteviot

Gewerkschafts-
vertreter*innen

I1 Anuradha Talwar, Generalsekretärin PBKMS

I2 Suraj Subba, Generalsekretär DTDPLU

I3 N. N., Gewerkschaftsvertreter*in 1 DTDPLU

I4 N. N., Gewerkschaftsvertreter*in 2 DTDPLU

I5 N. N., Gewerkschaftsvertreter*in 3 DTDPLU

Produzenten I6 Arijit Raha, Generalsekretär India Tea Association

I7 Mohan Kumar Chettri, Sekretär Darjeeling India Tea Association

I8 N. N., Direktor Teeproduzent Darjeeling 1

I9 N. N., Manager Plantage Teeproduzent Darjeeling 2

Händler I10 N. N., Direktor Teehändler Kolkata

I11 N. N., Management Einkauf Deutscher Teeimporteur

I12 Günter Faltin, Mehrheitsgesellschafter Teekampagne

Andere Akteure I13 Sarah Besky, Wissenschaftlerin University of Michigan

I14 N. N. Tea Board of India

I15 N. N., Consultant Experte Teeproduktion in Darjeeling





www.rosalux.de/dossiers/ 
ernaehrungssouveraenitaet/

https://www.rosalux.de/dossiers/ernaehrungssouveraenitaet/
https://www.rosalux.de/dossiers/ernaehrungssouveraenitaet/

	Das Wichtigste zusammengefasst
	1 Worum es geht – Ansatz und Methodik
	2 Tee weltweit – 
ein Überblick
	Eine kurze Geschichte des Teemarkts – Restrukturierung und Konzernmacht 
	Umfassende Abhängigkeiten – Leben auf der Plantage 

	3 Die Lieferkette von Darjeeling 
nach Deutschland
	Bestandsaufnahme – der Teehandel in Deutschland

	Die Aufteilung des Kuchens – Preisverhältnisse entlang der Lieferkette 
	Akteure entlang der Lieferkette 
	Qualität hat seinen Preis – 
Darjeeling als Marke 
	4 Arbeitsbedingungen in Darjeeling
	Gewerkschaftliche Organisierung 
	Hungerlöhne

	Formen der Regulierung
	Der indische Staat – der «Plantations Labour Act»
	Das Rainforest-Alliance-Siegel
	Der Fairtrade-Standard
	Der internationale Rahmen – 
menschenrechtliche Sorgfaltspflichten 

	5 Im Detail: 
Lebens- und Arbeitsrealitäten 
auf vier Plantagen 
	Teeplantage Pandam
	Teeplantage Phuguri
	Teeplantage Kalej Valley
	Teeplantage Monteviot

	6 Fazit 
	Menschenrechte werden verletzt
	Empfehlungen: Menschenrechte durchsetzen, Reformen umsetzen 

	Literatur 
	Anhang 

